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1. Allgemeines 

1.1. Auftraggeber 

Bezirksgericht Leopoldstadt, 1020 Wien, Taborstraße 90-92, Herr Rat Mag. Rudolf Jocher, mit 
Beschluss vom 30. Juli 2025, eingelangt am 11. August 2025. 

EXEKUTIONSSACHE: 

Betreibende Partei vertreten durch 

Raiffeisenlandesbank Mostviertel eGen 
Scheibbser Straße 4 
3250 Wieselburg 
 

Nusterer & Mayer Rechtsanwälte OG 
Riemerplatz 1 
3100 St. Pölten 

Verpflichtete Partei  

YosopovD Development GmbH (nunmehr 
REAL 1974 Development GmbH) 
Taborstraße 75a/EG 
1020 Wien 
 

 

wegen:  € 1.000.000,00 samt Anhang (Zwangsversteigerung von Liegenschaften) 

1.2. Aktenzahl 

Exekutionssache 25 E 38/25g 

1.3. Auftrag/ Zweck 

SV möge Befund und Gutachten über den Verkehrswert von 1/1 Anteilen B-LNr. 10 der 
Liegenschaft Grundbuch 01620 Brigittenau, EZ 4872, per Adresse 1200 Wien, Romanogasse 11 
erstatten. 

1.4. Bewertungsstichtag: 24. November 2025 (als Tag der 2. Befundaufnahme) 

1.5. Grundlagen und Unterlagen 

Dem Sachverständigen stehen seine erhobenen sowie die vom Auftraggeber übergebenen 
Grundlagen und Unterlagen und die allgemeinen Grundlagen aus der Literatur und Wissenschaft 
zur Verfügung. 
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1.5.1. Vom Sachverständigen erhobene Grundlagen und Unterlagen 

• Befundaufnahme an Ort und Stelle am 10. September 2025 um 8:00 Uhr – 09:00 Uhr 
(teilerfolgreiche Befundaufnahme) sowie am 24. November 2025, 10:00 Uhr – 11:00 Uhr, 
unter Anwesenheit von: 
§ den jeweiligen Mietern und 
§ dem Gerichtsvollzieher samt Schlosser und Zeugen (bei der 2. Befundaufnahme) 
§ Frau Nadine Brezovits MA (Büro SV) 
§ dem gefertigten Sachverständigen 

• Grundbuchsauszug, online 
• Einsichtnahme in den Bauakt bei der Magistratsabteilung 37 – Bezirksstelle für den 

20. Bezirk 
• Ortsplan, online 
• Flächenwidmungs- u. Bebauungsplan, online 
• Altlastenportal, online 
• Anfertigen einer Fotodokumentation 
• Kanzleiinterne Kaufpreis- und Vergleichswertsammlungen 

1.5.2. Von der Hausverwaltung zur Verfügung gestellte Unterlagen 

Nach mehrmaliger Urgenz seit dem September 2025 wurden im März 2026 folgende Unterlagen 
übermittelt: 

• Mietverträge 
• Mietzinsliste zum 01.01.2026 
• Betriebskostenabrechnung 
1.5.3. Literatur 

• Stabentheiner, LiegenschaftsbewertungsG2, 2005 
• ÖNORM B 1802 
• Bienert/Funk, Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage, 2022 
• Kranewitter, Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage, 2017 
• SV-Landesverband Steiermark und Kärnten, Nutzungsdauerkatalog baulicher Anlagen 

und Anlagenteile, 2020 
• Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage, 2023 
• Rössler/Langer, Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten, 8. Auflage, 2004 
• Ross/Brachmann/Holzer/Renner, Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des 

Verkehrswertes von Grundstücken, 29. Auflage, 2005 
• Bienert/Wagner, Bewertung von Spezialimmobilien, Risken, Benchmarks und Methoden, 

2. Auflage, 2018 
• Heidinger/Hubalek/Wagner, Immobilienbewertung nach angelsächsischen Grundsätzen, 

1. Auflage, 2000 
• Immobilien-Preisspiegel, herausgegeben von der Wirtschaftskammer Österreich, 

Fachverband der Immobilien und Vermögenstreuhänder 
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1.6. Allgemeine Vorbemerkungen 

• Das Gutachten wurde ausschließlich nach den Bestimmungen des 
Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992, BGBl. 1992/150 erstellt.  

• Es wird der Verkehrswert gem. § 2 Abs 2 LBG ermittelt.  
• Die Verkehrswertermittlung erfolgt geldlastenfrei. 
• Währungsbeträge sind in Euro angegeben, Flächenmaße in Quadratmeter.  
• Der Bau- und Erhaltungszustand des Gebäudes wurde ausschließlich durch äußeren 

Augenschein anlässlich der Befundaufnahme festgestellt und klassifiziert. Detaillierte 
Untersuchungen des Bauzustandes wurden nicht durchgeführt. Zerstörende Untersuchungen 
wurden nicht ausgeführt, weshalb Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe aus 
Auskünften, die dem Sachverständigen gegeben wurden, auf vorgelegten Unterlagen oder 
Vermutungen beruhen.   

• Die Bewertung allfälliger Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Herstellungskosten wird 
vom Sachverständigen entsprechend seiner Erfahrungen angesetzt und es wird dabei von 
einer der Lage und der jeweiligen Nutzung des Objektes marktkonformen Ausführung 
ausgegangen.   

• Der Wertermittlung werden die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, 
ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem bei der 
örtlichen Besichtigung, erkennbar waren oder sonst bekannt geworden sind.  

• Sofern ein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes iS der Richtlinie 
2002/91/EG des Europäischen Parlamentes nicht vorgelegt wird, wird im Zuge der Bewertung 
daher bei der Wertermittlung von Durchschnitts- und Erfahrungswerten ausgegangen. 
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2. Befund 

2.1. Grundbuchstand 
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Die Bewertung erfolgt geldlastenfrei. Außerbücherliche Rechte und Lasten wurden nicht bekannt 
gegeben.	  
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2.2. Lage 

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich 
im 20. Wiener Gemeindebezirk „Brigittenau“ per Adresse 
Romanogasse 11. Die bewertungsgegenständliche 
Adresse wird wie folgt markiert: Romanogasse – 
Treustraße – Pappenheimgasse – Denisgasse. 

 

Quelle: www.wien.gv.at 

Die Romanogasse beginnt ihren Verlauf im Südwesten bei der Treustraße und endet im Nordosten 
als Sackgasse bei der „Johann Böhm Wohnhausanlage“. Sie wird bis zur Klosterneuburger Straße 
entgegenläufig der Orientierungsnummern als Einbahn geführt. Ab der Kosterneuburger Straße ist 
sie in beide Richtungen befahrbar und wird als Sackgasse geführt. Benannt wurde sie 1900 nach 
Johann Romano Ritter von Ringe.  
Der 20. Wiener Gemeindebezirk „Brigittenau“ erstreckt sich über ungefähr 6 km² und hat rund 
84.000 Einwohner. Er liegt zwischen der Donau und dem Donaukanal; südöstlich – ebenfalls auf 
dieser „Insel“ – befindet sich der 2., Leopoldstadt. Im Osten – am linken Donauufer – grenzt der 
21., Floridsdorf an. Westlich – am gegenüberliegenden Ufer des Donaukanals – liegen die Bezirke 
9., Alsergrund und 19., Döbling. Die zwei ehemaligen Gemeinden Brigittenau und 
Zwischenbrücken bilden den heutigen Bezirk; der Name Brigittenau leitet sich von der 1650 
erbauten Brigittakapelle ab. Ein markanter Punkt im Bezirk ist heute der „Millenium Tower“ mit 
seinem Einkaufszentrum. 

2.2.1. Öffentliche Verkehrsanbindung 

In fußläufiger Entfernung hat die Straßenbahnlinie 31 eine Haltestelle. Nach rund 760 m kann der 
Zugang zur U-Bahnstation „Friedensbrücke“ der Linie U4 erreicht werden. 

Die Straßenbahnlinie 31 beginnt in 1., Schottenring (U2 und U4), streift den nordwestlichen Teil 
des 2. Bezirkes, quert den 20. Bezirk, überquert die Donau auf der Floridsdorfer Brücke und fährt 
die Brünner Straße entlang bis nach 21., Stammersdorf. 



 

 
mag. markus reithofer msc  
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien 

 
 

  Seite 7 

Abb. 1: Öffentliche Verkehrsanbindungen am Standort 

 

Quelle: www.wien.gv.at 

Abb. 2: Öffentliche Verbindung in die Innenstadt 

 

Ins Zentrum Wiens – zum Stephansplatz – 
benötigt man zu den normalen 
Betriebszeiten der öffentlichen 
Verkehrsmittel insgesamt ca. 20 Minuten. 

 

Quelle: www.wienerlinien.at  

2.2.2. Individualverkehr 

Für den Individualverkehr ist die bewertungsgegenständliche Adresse gut erreichbar. Die 
Romanogasse wird im bewertungsgegenständlichen Bereich entgegenläufig der 
Orientierungsnummern als geführt. Die Parkraumsituation ist durchschnittlich. Der 20. Bezirk ist 
ein Parkraumbewirtschaftungsbezirk. Das Parken im bewertungsgegenständlichen Bereich ist 
daher kostenpflichtig. Das nächstgelegene Parkhaus befindet sich in der Treustraße 94 bzw. der 
Brigittenauer Lände 50-54. 

http://www.wien.gv.at/
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Abb. 3: Verbindung mittels Individualverkehr 

 

Vom Stadtzentrum Wiens, dem 
Stephansplatz, liegt die bewertungs-
gegenständliche Adresse ca. 3,5 
Straßenkilometer entfernt. 

Quelle: www.herold.at  

Abb. 4: Kurzparkzonen Wien 

  

Quelle: www.wien.gv.at 
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Abb. 5: Straßen- / Autobahnnetz 

 

Quelle: www.oeamtc.at, ASFINAG, BMVIT 

Die Anbindung an die Autobahnen in und um Wien ist wie folgt gegeben: 
Die Romanogasse führt über die Treustraße, Webergasse, Wallensteinstraße und die 
Friedensbrücke zur Roßauer Lände, diese geht in die Donaukanal Straße und den 
Franz-Josefs-Kai über. Der Franz-Josefs-Kai bietet über die Dampfschiffstraße, Weißgerberlände 
und Erdberger Lände die Anbindung zur Auffahrt „Knoten-Prater“ der A23 Südosttangente. Die 
Anbindung an alle weiteren Autobahnen und Schnellstraßen in und um Wien ist somit gut gegeben. 
 

Erreichbarkeit 
Standort bis .... 

fußläufig öffentliche 
Verkehrsmittel 

Auto 

Stadtzentrum k.A. 20 Min. 3,5 km 

Westbahnhof k.A. 25 Min. 7,0 km 

Hauptbahnhof k.A. 30 Min. 7,0 km 

Bahnhof Wien-Mitte k.A. 20 Min. 4,5 km 

Flughafen k.A. 45 Min. 22,0 km 

 
  

http://www.wien.at/


 

 
mag. markus reithofer msc  
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien 

 
 

  Seite 10 

2.2.3. Infrastruktur 

Nahversorgung:  Geschäfte für die Deckung des täglichen Bedarfs sind auf der 
Klosterneuburger Straße, Wallensteinstraße und Hannovergasse 
vorhanden. Der Hannovermarkt kann nach rund 450 m erreicht werden. 

Freizeit: Die kulturellen Einrichtungen der innerstädtischen Bezirke sind mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. In fußläufiger Entfernung 
befinden sich der Anton Kummerer Park und der Brigittapark. Einer der 
Zugänge zum Augarten liegt rund 1 km von der 
bewertungsgegenständlichen Liegenschaft entfernt. 

Gesundheit: Die nächstgelegene Apotheke befinden sich in der Pappenheimgasse 
und der Webergasse. 

Abb. 6: Aus- und Weiterbildung 

 

Quelle: www.wien.gv.at 

Abb. 7: medizinische Versorgung 

 

Quelle: www.wien.gv.at 
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2.2.4. Kaufkraft 

Abb. 8: Kaufkraft in Wien/ Lagezuschlag Wien 

  

Quelle: APA Quelle: www.wien.gv.at/ MA 25 
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2.3. Grundstück 

2.3.1. Allgemeine Topographie 

Die Liegenschaft liegt in einer Mittelparzelle und ist straßenseitig in Richtung Romanogasse gegen 
Süden ausgerichtet. Das Niveau ist nahezu waagrecht und die Grundstücksform ist als 
unregelmäßig konfiguriert zu bezeichnen. Als Gesamtgröße ist gemäß dem Grundbuchstand eine 
Fläche von 309 m2 ausgewiesen.  

 
 

 
Abb. 9: DKM – Digitale Katastermappe Abb. 10: Luftbild 

  

Quelle: www.wien.gv.at Quelle: www.wien.gv.at 
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2.3.2. Lärmbeeinträchtigung 

Abb. 11: Straßenlärm [dB] 

 

Quelle: BMLFUW 

Abb. 12: Schienenlärm [dB] 

 

Quelle: BMLFUW 

Im Bereich der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft ist straßenseitig gemäß der Lärmkarte 
2022 eine durchschnittliche Lärmbeeinträchtigung durch den Straßenlärm gegeben. 
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2.3.3. Hochwasserrisiko 

Abb. 13: Hochwasser 

 

Quelle: www.hora.gv.at 

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich gemäß www.hora.gv.at nicht in einer 
Hochwasserrisikozone. 

2.3.4. Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

Abb. 14: Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

 

Quelle: www.wien.gv.at  

Bereich 1 

Bereich 2 

http://www.wien.gv.at/


 

 
mag. markus reithofer msc  
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien 

 
 

  Seite 15 

Flächenwidmung auf der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft 
Bereich 1: 

• Bauland – Wohngebiet 
• Bauklasse IV, höhenbeschränkt auf 18 m 
• geschlossene Bauweise 
• Trakttiefe 12 m 

 
Bereich 2: 

• Bauland – Wohngebiet 
• Bauklasse I, höhenbeschränkt auf 5 m 
• geschlossene Bauweise 
• besondere Bestimmungen: „Auf den mit BB2 bezeichneten Grundflächen darf das 

Ausmaß der bebauten Fläche maximal 40 v.H. des jeweiligen Teiles des 

Bauplatzes betragen.“ 
 

Es wird darauf hingewiesen, im Zuge von geplanten baulichen Änderungen in den jeweils aktuellen 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sowie in die besonderen Bestimmungen Einsicht zu 
nehmen. 

2.3.5. Anschlüsse 

Die Liegenschaft ist an alle zum Betrieb notwendigen öffentlichen Versorgungs- und 
Entsorgungsleitungen angeschlossen. 

2.3.6. Kontaminationen 

Das Grundstück wurde nicht auf Kontamination des Bodens untersucht, da dies nicht in das 
Fachgebiet des Sachverständigen fällt, hingegen wurde auf dem Altlastenportal Einsicht 
genommen und wie folgt erhoben:  
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Abb. 15: Digitaler Auszug aus dem Altlastenportal 

 

Quelle: www.umweltbundesamt.at 

Der Verdachtsflächenkataster ist entsprechend einer Novelle des Altlastensanierungsgesetzes seit 
1. Jänner 2025 nicht mehr abfragbar. Seit 1. Jänner 2025 wird auf dem Altlastenportal folgendes 
veröffentlicht (gemäß § 18 Abs. 4 ALSAG): 

• Altablagerungen und Altstandorte, bei denen nach einer Erstabschätzung gemäß § 14 
Abs. 1 eine erhebliche Kontamination oder ein erhebliches Risiko zu erwarten ist, 

• Altablagerungen und Altstandorte, die einer Beurteilung gemäß § 14 Abs. 3 unterzogen 
wurden und 

• Altlasten 

Die Veröffentlichung der oben angeführten Flächen (Altablagerungen, Altstandorte, Altlasten) 
erfolgt im „Geographischen Informationssystem Altlasten“. Dort werden auch die tagesaktuellen 
Grundstücke angezeigt (digitale Katastermappe, DKM). Es besteht weiterhin eine 
Abfragemöglichkeit und es kann nach Grundstücken und Adressen gesucht werden. 

Das Umweltbundesamt erteilte nachfolgende Auskunft: 

„über das Grundstück 3631/22 in der KG Brigittenau liegen dem Umweltbundesamt keine 

altlastenrelevanten Informationen vor. Konkrete Informationen über Verunreinigungen sind auch 

nicht bekannt.“ 

Objekt  
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Für Zwecke der gegenständlichen Bewertung wurde davon ausgegangen, dass keine toxischen 
oder gefährlichen Substanzen sowie keine gesundheitsschädlichen Substanzen anderer Art in 
oder an der Liegenschaft vorhanden sind. Ein späteres Aufscheinen solcher Substanzen kann eine 
erhebliche Auswirkung auf den Wert der Liegenschaft haben und würde eine Berichtigung des 
Gutachtens nach sich ziehen.  
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2.4. Gebäudebestand 

Beim bewertungsgegenständlichen Gebäude handelt es sich um ein unterkellertes, 
fünfgeschossiges Mietwohnhaus des Bautyps „Miethaus der Gründerzeit – Seitenflügelhaus“, das 
ursprünglich in den Jahren um 1904 errichtet wurde. Der Dachboden ist nicht ausgebaut bzw. 
wurde das Dach abgetragen und besteht dieses laut Aussage eines Mieters seit 2-3 Jahren nicht 
mehr. 

Im Jahr 2018 wurde ein Dachgeschossausbau bewilligt, im Jahr 2022 erfolgte ein Planwechsel. 
Bis dato wurden als augenscheinliche Baumaßnahme lediglich eine Abdichtungsebene 
geschaffen. 

  

 

Abb. 16: Datumsvermerk auf den historischen Plänen 

 

Quelle: Bauakt MA 37 
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Abb. 17: historische Ansichten/Schnitte 

   
Quelle: Bauakt MA 37 

Die Liegenschaft wird von der Romanogasse über eine einflügelige Alueingangstür mit Glaseinsatz 
erschlossen. Ein befestigter Durchgang führt einerseits zum Hof, über den die Kellerflächen 
erschlossen werden, andererseits zum allgemeinen Stiegenhaus bzw. zu den Objekten im 
Erdgeschoss. Das Gebäude befand sich am Tag der Befundaufnahme in einem durchschnittlichen, 
teils vernachlässigten Zustand. Die Böden in den allgemeinen Gangbereichen sowie das 
Stiegenhaus samt der Wandoberflächen sind augenscheinlich in einem vernachlässigten und 
sanierungsbedürftigen Zustand.  

Im Rahmen der 1. Befundaufnahme war ersichtlich, dass im Kellergeschoss eine 
überdurchschnittliche Feuchtigkeit und stehendes, übelriechendes Wasser – möglicherweise durch 
ein Kanalgebrechen – gegeben ist.  

Das Gebäude ist nicht auf der vom Bundesdenkmalamt veröffentlichten Liste der unbeweglichen 
und archäologischen Denkmale unter Denkmalschutz per Stand vom 30.06.2025 verzeichnet. 



 

 
mag. markus reithofer msc  
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien 

 
 

  Seite 20 

Abb. 18: Kriegssachschäden, um 1946 

 

Quelle: www.wien.gv.at 

Wie auf der Karte ersichtlich, erlitt die bewertungsgegenständliche Liegenschaft im Zuge der 
Kriegsereignisse einen Totalschaden.  

Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus erteile folgende Auskunft: 

 

Gemäß den Unterlagen im Bauakt waren folgende Bereiche von den Kriegsschäden betroffen: 
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Abb. 19: von Kriegsschäden betroffene Bereiche (Bescheide) 
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Quelle: Bauakt MA 37 
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Abb. 20: von Kriegsschäden betroffene Bereiche (Planunterlagen) 
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Quelle: Bauakt MA 37 (Plan, genehmigt am 18. Februar 1958) 

Nutzung: Wohnzwecke 
Bauzustand: durchschnittlich, teils vernachlässigt und sanierungsbedürftig 
Lage: Mittellage 
Geschosse: Kellergeschoss 

Parterre 
1.-4. Stock 
nicht ausgebautes Dachgeschoss – das Dach wurde (laut 
Aussage eines Mieters vor 2-3 Jahren abgetragen) 

Bauweise: massiv (Ziegel) 
Abfallrohre: innen liegend 
Straßenfassade: verputzt / glatt, durchschnittlicher Zustand 
Hoffassade: verputzt / glatt, durchschnittlicher Zustand 
Fenster: überwiegend Kunststofffenster 
Haustor: einflügelige Alueingangstür mit Glaseinsatz 
Stiegenhausform: halbgewendelt, Stein 
Geländer: Metallgeländer mit Holzhandlauf 
Bodenbeläge: Zementfliesen, Terrazzo 
Wandbeläge: verputzt/gemalt 
Decken: gemalt 
Abortanlage: bestandsobjektintern und -extern 
Außenanlagen: befestigt  
Lift: nicht vorhanden 
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Abb. 21: Grundriss Keller/Souterrain 

 
Quelle: Bauakt MA 37 (historische Auswechslungspläne) 

Abb. 22: Grundriss Parterre 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (historische Einreichpläne) 
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Abb. 23: Grundriss 1. Stock 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (historische Planunterlagen) 

Abb. 24: Grundriss 2. Stock 

 
Quelle: Bauakt MA 37 (historische Auswechslungspläne) 
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Abb. 25: Grundriss 3. Stock 

 
Quelle: Bauakt MA 37 (historische Auswechslungspläne) 

Abb. 26: Grundriss 4. Stock 

 
Quelle: Bauakt MA 37 (historische Auswechslungspläne) 
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Abb. 27: Grundriss Dachboden 

 
Quelle: Bauakt MA 37 (historische Planunterlagen) 

Im Laufe der Jahre kam es in den einzelnen Stockwerken zu diversen Adaptierungen in den 
einzelnen Bestandseinheiten. Diese sind bei den jeweiligen Objektbeschreibungen 
näherungsweise abgebildet. 

2.5. Bauaufträge/ Baubescheide 

Laut Auskunft durch die Baubehörde am 13. März 2026 bestehen derzeit folgende offene 
Bauaufträge: 

• Bescheid – Baugebrechen, vom 25. Jänner 2023 
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• Bescheid – Baugebrechen, vom 10. Juli 2024 
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Laut Auskunft der zuständigen Baubehörde gibt es auf der Liegenschaft per 18. September 2025 
folgende offene Bauvorhaben: 
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Informationen über eine etwaige zwischenzeitige Behebung der Baugebrechen liegen dem SV 
nicht vor.  
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Seitens der Baubehörde wurde am 13. März 2026 hinsichtlich des Dachgeschossausbaus 
folgendes mitgeteilt:  

„Der Dachgeschossausbau wurde mit Bescheid vom 07.03.2018 bewilligt. Der Baubeginn 

erfolgte am 21.02.2022. Die Frist für die Bauvollendung lief bis 22.02.2026 und ist somit bereits 

abgelaufen. 

Aus diesem Grund wird demnächst ein Bauauftrag zum Rückbau erlassen.“ 

Im Zuge der Einsichtnahme in den Bauakt der zuständigen Baubehörde konnten folgende 
bewertungsrelevante Baubescheide erhoben werden: 

• Bescheid – Baubewilligung Baubeginn am 16. April 1958 (Deckenauswechslungen), vom 
18. Februar 1958 

• Bescheid – Bauliche Änderungen (Top 14 und 15), vom 04. September 1987 
• Bescheid – Bauliche Änderungen (Top 9 und 10), vom 06. April 1988 
• Bescheid – Errichtung eines Flugdaches; Baubewilligung – nachträglich, vom 18. Juli 2006 
• Fertigstellungsanzeige, vom 11. Juli 2011 

 
2.6. Objektbestand 

Im Rahmen der Befundaufnahmen konnten teilweise die allgemein zugänglichen Flächen sowie 
sämtliche Mietobjekte außer die Top 21 und Top 5a (wo diese situiert ist, konnte nicht abschließend 
geklärt werden) besichtigt werden.  

Legende:    

AW Abwasch HWB Handwaschbecken 
BW Badewanne KS Kunststoff 
DU Dusche KSF Kunststofffenster 
GH Gasherd WB Waschbecken 
GS Geschirrspüler WMA Waschmaschinenanschluss 
GT Gastherme WWB Warmwasserboiler 
HK Heizkörper   

 

Es wird eingangs darauf hingewiesen, dass bei einzelnen besichtigten Bestandseinheiten nicht alle 
erforderlichen Ausstattungskategoriemerkmale der Ausstattungskategorie A vorhanden sind. 
Hinsichtlich der nicht besichtigten Bereiche kann keine Aussage über deren Ausstattungs- und 
Erhaltungszustand getroffen werden.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Flächen gemäß der Mietverträge teilweise von den Flächen 
der durch die Hausverwaltung übermittelten Zinsliste vom 01.01.2026 abweichen. Eine 
Vermessung im Rahmen der Befundaufnahmen durch den Sachverständigen erfolgte nicht. 

Über die elektrische Anlage kann keine Aussage getroffen werden. Es erfolgte außerdem keine 
Überprüfung der Einhaltung diverser baurechtlicher Vorschriften (zB. WrBO, OIB-Richtlinien, 
ÖNormen, DINormen, Elektrotechnikverordnung) sowie der Bauphysik, Statik usw. Es kann weiters 
keine Aussage über die Qualität der Feuchtraumisolierungen getätigt werden. 

2.6.1. Objektbeschreibung Keller 

Die Kellerflächen werden einerseits über den befestigen Hof, andererseits über das allgemeine 
Stiegenhaus erschlossen und befinden sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Im Rahmen 
der 1. Befundaufnahme war ersichtlich, dass im Kellergeschoss eine überdurchschnittliche 
Feuchtigkeit – möglicherweise durch ein Kanalgebrechen – gegeben ist. In Teilbereichen sind 
Fahrnisse abgelagert. Über etwaige bestehende Nutzungs- oder Bestandsverträge liegen keine 
Informationen vor. 

Abb. 28: Kellergeschoss (1) Abb. 29: Kellergeschoss (2) 

  

Abb. 30: Kellergeschoss (3) Abb. 31: Kellergeschoss (4) 
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Abb. 32: Kellergeschoss (5) Abb. 33: Kellergeschoss (6) 

  

Abb. 34: Kellergeschoss (7) Abb. 35: Kellergeschoss (8) 

  

Abb. 36: Kellergeschoss (9) Abb. 37: Kellergeschoss (10) 
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Abb. 38: Kellergeschoss (11) Abb. 39: Kellergeschoss (12) 

  

Abb. 40: Kellergeschoss (13) Abb. 41: Kellergeschoss (14) 

  

 

2.6.2. Objektbeschreibung Top 2-4 

Die Wohnung Top 2-4 ist im Erdgeschoss situiert und wird vom allgemeinen Gang über eine 
einflügelige Alueingangstür erschlossen. Sie besteht aus einer Küche, zwei Zimmern, einem 
Kabinett, einem Bad mit WC und ist straßenseitig in Richtung Romanogasse ausgerichtet. Die 
Fenster sind ebenfalls in diese Richtung orientiert; ein Querlüften ist aufgrund der Konfiguration 
der Wohnung nicht möglich. Im Objekt sind zwar teilweise Radiatoren vorhanden, jedoch sind diese 
laut Aussage des Mieters nicht funktionstüchtig und die Beheizung erfolgt mittels an den Decken 
angebrachten Infrarotpaneelen. Der Erhaltungszustand ist als durchschnittlich zu bezeichnen. 
Weiters wird darauf hingewiesen, dass das Badezimmer über keine Entlüftung ins Freie verfügt. 

Weiters besteht ein weiterer im Erdgeschoss der Liegenschaft situierter Raum, der vom 
allgemeinen Gang über eine einflügelige Tür erschlossen wird. Dieser ist lichthofseitig ausgerichtet 
wurde vom Mieter der Top 2-4 im Rahmen der Befundaufnahme geöffnet und vorgezeigt bzw. wird 
der Raum von diesem zu Lagerzwecken genutzt. Ein Fenster in Richtung ehemaliger Lichthof ist 
vorhanden, dieses wurde jedoch von außen baulich verschlossen und im Bereich des Lichthofes 
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ein Raum für die Top 5 geschaffen. Der Erhaltungszustand ist als einfach und zweckdienlich zu 
bezeichnen. Eine Türbezeichnung war nicht ersichtlich. Im Rahmen der Mietvertragsübermittlung 
wurde durch den Mieter per Mail darauf hingewiesen, „dass unter 1. im Mietgestand erwähnt sei, 
dass das Gang-WC und Abstellraum zur Wohnung gehört.“ 

Abb. 42: Grundriss Top 2-4 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (historische Planunterlagen)  

Der Ist-Zustand stimmt mit dem Konsensplan der Baubehörde nicht überein, da mehrere Objekte 
baulich miteinander verbunden, Zwischentüren, ein Bad und WC eingebaut und 
Raumwidmungsänderungen vorgenommen wurden. 

Die Räume beschreiben sich wie folgt: 

  Raum Boden Wände Decke Fenster Ausstattung Zustand 

1 Küche Fliesen gemalt, 
verfliest gemalt - Herd, AW, GS 

durchschnittlich - 
Wasserschaden älteren 

Datums im Deckenbereich 

2 Zimmer 1 Teppich gemalt  gemalt 2 straßenseitige KSF HK, Gegensprechanlage, 
Infrarotpaneele durchschnittlich   

3 Zimmer 2 Laminat gemalt gemalt 2 straßenseitige KSF HK, Infrarotpaneele durchschnittlich   

4 Kabinett Laminat gemalt gemalt 1 straßenseitiges 
KSF 

HK, Leitungen über Putz, 
Infrarotpaneele durchschnittlich   

5 Bad + WC Fliesen verfliest, 
gemalt 

abgehängt, 
Holz - 

elektrischer 
Sprossenradiator, BW, WB, 

WMA, Stand-WC, WWB 
durchschnittlich   

                

 

1 
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Das Objekt ist vermietet, die wesentlichen Mietvertragspunkte sind folgende: 

Mietgegenstand Wohnung Nr. 2-4, bestehend aus 2 Zimmer, Küche und 
Duschgelegenheit mit Gang WC, Kabinett und Abstellraum, 
KAT C 
Nutzfläche ca. 63,00 m2 
Verwendung zu Wohnzwecken (überwiegend Wohnzweck) 

Mietvertragsbeginn 01. Juni 2009 

Vereinb. 
Hauptmietzins 

€ 124,00 

Indexierung VPI 2005, Ausgangsbasis ist die für den Monat des Vertragsabschlusses 
verlautbarte Indexzahl. Änderungen dieser Indexzahl bis einschließlich 
5 % bleiben unberücksichtigt.  

Mietdauer unbestimmte Zeit 

Kaution € 960,63 

 

Seitens des Mieters wurde folgende – letztgültige – Mietvorschreibung übermittelt: 
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2.6.3. Objektbeschreibung Top 5 

Die Wohnung Top 5 ist im Erdgeschoss der Liegenschaft situiert und wird vom allgemeinen Gang 
über zwei Stufen aufwärts und eine einflügelige Alu-Eingangstür mit Glaseinsatz erschlossen. Sie 
gliedert sich in einen Vorraum, ein WC, ein Bad, eine Küche, zwei Zimmer, ist zur Gänze hofseitig 
ausgerichtet und verfügt über in diese Richtungen orientierte Fenster. Ein Querlüften ist aufgrund 
der Konfiguration der Wohnung bedingt möglich. Beim Zimmer 2 handelt es sich um den 
ehemaligen Lichthof, der augenscheinlich verbaut wurde. Im Objekt sind war Radiatoren 
vorhanden, jedoch seien diese laut Aussage der Mieter nicht funktionstüchtig. Die Beheizung 
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erfolgt mittels Infrarotpaneelen im überwiegenden Teil der Räume. Der Erhaltungszustand ist als 
durchschnittlich bis sanierungsbedürftig zu bezeichnen, teilweise sind Wasserschäden im 
Deckenbereich ersichtlich.  

Abb. 43: Grundriss Top 5 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (historische Planunterlagen) 

Der Ist-Zustand stimmt mit dem Konsensplan der Baubehörde nicht überein, da allgemeine 
Gangbereiche sowie das ehemalige Gang-WC in den Wohnungsverband miteinbezogen, ein Bad 
eingebaut und der ehemalige Lichthof verbaut und als Zimmer in den Wohnungsverband integriert 
wurden. Weiters wurden Fenster vermauert und Zwischentüren verändert. 

Die Räume beschreiben sich wie folgt: 
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  Raum Boden Wände Decke Fenster Ausstattung Zustand 

1 Vorraum Laminat gemalt gemalt 2 hofseitige KSF Gegensprechanlage durchschnittlich 

2 WC Fliesen verfliest, 
gemalt gemalt - 

HK, Stand-WC, 
WWB, 

Infrarotpaneel 
durchschnittlich 

3 Bad Fliesen verfliest, 
gemalt gemalt - 

HK, WB, DU, 
Lüftung, 

Infrarotpaneel 
durchschnittlich 

4 Zimmer 1 Laminat gemalt gemalt 2 hofseitige KSF HK, Infrarotpaneel durchschnittlich 

5 Küche Laminat Teppich gemalt gemalt HK, GH, AW, WMA, 
Infrarotpaneele durchschnittlich 

6 Zimmer 2 Laminat gemalt gemalt 2 lichthofseitige KSF Infrarotpaneele 
Wasserschaden 

im 
Deckenbereich 

                

 

Das Objekt ist derzeit vermietet, die wesentlichen Mietvertragspunkte sind folgende: 

Mietgegenstand Wohnung Top 5, Nutzfläche ca. 50 m2  

Verwendung zu Wohnzwecken 

Mietvertragsbeginn 01. Februar 2025 

Vereinb. 
Hauptmietzins 

Hauptmietzins inkl. 25% Befristungsabschlag € ….. 
BK-Akonto derzeit € 71,69 
Umsatzsteuer (10%) € 36,36 

Hauptmietzins gesamt brutto € 400,00 

Indexierung VPI 2015=100, Ausgangsbasis ist die für den Monat der 
Vertragsunterfertigung errechnete Indexzahl, Schwankungen bis 5 % 
nach oben oder unten bleiben unberücksichtigt. 

Mietdauer 28. Februar 2028 

Kaution € 1.200,-- 
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2.6.4. Objektbeschreibung Top 5a 

In der Zinsliste aus dem Kaufvertrag (Urkunde TZ 5085/2021) scheint eine Top 5a als 
„Lager/Magazin“ mit 40 m2 auf. Wo diese situiert ist, konnte im Rahmen der Befundaufnahme nicht 
geklärt werden. Es könnte sich dabei um Kellerräumlichkeiten handeln. 

Über etwaige Nutzungsverhältnisse liegen keine Informationen vor. Gemäß dieser Zinsliste war 
das Objekt bis zum Juli 2023 an ein Unternehmen aus der Baubranche vermietet. In der im 
März 2026 durch die Hausverwaltung übermittelte Zinsliste vom 01/2026 scheint das Objekt als 
Leerstand auf. 

2.6.5. Objektbeschreibung Top 6 

Die Wohnung Top 6 ist im 1. Obergeschoss situiert und wird vom allgemeinen Gang über eine 
einflügelige Alueingangstür erschlossen. Das Objekt gliedert sich in einen Vorraum, eine Küche 
mit WC und Duschgelegenheit, ein Kabinett, ein Zimmer, ist sowohl straßen- als auch hofseitig 
ausgerichtet und verfügt über in diese Richtungen orientierte Fenster. Weiters besteht ein Fenster 
zur angrenzenden Top 7, das von Seiten der Top 6 mit Papier verklebt wurde. Ein Querlüften ist 
aufgrund der Konfiguration der Wohnung möglich. Eine Heizquelle ist nur im Zimmer vorhanden 
(Gaskonvektorofen). Über die Funktionstüchtigkeit kann keine Aussage getroffen werden. Der 
Erhaltungszustand ist als sanierungsbedürftig zu bezeichnen; teilweise sind 
freiliegende/ -hängende Strom?Kabel in den Räumen ersichtlich. 

Abb. 44: Grundriss Top 6 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (historische Einreichpläne) 

Der Ist-Zustand stimmt mit dem Konsensplan der Baubehörde nicht überein, da allgemeine 
Gangbereiche in den Wohnungsverband integriert, ein WC sowie eine Duschgelegenheit 
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eingebaut und Verbindungstüren zur angrenzenden Nachbarwohnung entfernt bzw. abweichend 
als Fenster ausgeführt wurden. 

Die Räume beschreiben sich wie folgt: 

  Raum Boden Wände Decke Fenster Ausstattung Zustand 

1 Vorraum Terrazzo gemalt gemalt 

von innen mit 
Papier verklebtes 

Fenster zur 
angrenzenden 

Nachbarwohnung 

- freiliegende Kabel, 
sanierungsbedürftig 

2 

Küche mit 

Duschgelegenheit 

und WC 

PVC verfliest, 
gemalt gemalt 1 hofseitiges KSF 

GH, AW, WB, DU, 
WWB, WMA, Stand-WC 

(durch KS-Schiebetür 
abgetrennt) 

freiliegende Kabel, 
sanierungsbedürftig 

3 Zimmer Teppich gemalt gemalt 2 straßenseitige 
KSF Gaskonvektorofen durchschnittlich 

4 Kabinett Teppich gemalt gemalt 1 hofseitiges KSF mobiler Radiator durchschnittlich 

                

 

Das Objekt ist vermietet, die wesentlichen Mietvertragspunkte sind folgende: 

Mietgegenstand Wohnung Top 6, Nutzfläche ca. 35 m2  
Verwendung zu Wohnzwecken 

Mietvertragsbeginn 01. Dezember 2024 

Vereinb. 
Hauptmietzins 

Hauptmietzins inkl. 25% Befristungsabschlag € ….. 
BK-Akonto derzeit € 71,20 
Umsatzsteuer (10%) € 27,27 

Hauptmietzins gesamt brutto € 300,00 

Indexierung VPI 2015=100, Ausgangsbasis ist die für den Monat der 
Vertragsunterfertigung errechnete Indexzahl, Schwankungen bis 5 % 
nach oben oder unten bleiben unberücksichtigt. 

Mietdauer 31. Dezember 2027 

Kaution € 900,-- 
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2.6.6. Objektbeschreibung Top 7 

Die Wohnungen Top 7 ist im 1. Obergeschoss situiert und wird über eine einflügelige 
Alu-Eingangstür mit Glaseinsatz erschlossen. Die Wohnung besteht aus einer Küche, einem Bad 
mit WC, einem Gang, zwei Zimmern, einem Abstellraum, ist sowohl straßen- als auch lichthofseitig 
ausgerichtet und verfügt über in diese Richtungen orientierte Fenster. Weiters ist im Bereich des 
Abstellraumes ein Fenster zur Top 6 vorhanden, dass von Seiten der Nachbarwohnung mit Papier 
verklebt wurde. Ein Querlüften ist aufgrund der Konfiguration möglich. Die Beheizung erfolgt mittels 
einer in der Küche situierten Gastherme und Radiatoren in einzelnen Räumen. Ob die Gastherme 
und somit die Heizung funktionstüchtig sind, konnte nicht abschließend geklärt werden. Weiters 
wird darauf hingewiesen, dass im Badezimmer mit WC augenscheinlich ein Wasserschaden 
vorhanden ist und die Wände im Küchenbereich ebenfalls Wasserschäden im Sockelbereich 
aufweisen. Der Erhaltungszustand ist als sanierungsbedürftig zu bezeichnen.  

Im Sicherungskasten der bewertungsgegenständlichen Wohnung war folgender Hinweis 
angebracht: 

Abb. 45: Hinweis Sicherungskasten Top 7 
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Abb. 46: Grundriss Top 7 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (historische Planunterlagen) 

Der Ist-Zustand stimmt mit dem Konsensplan der Baubehörde nicht überein, da einerseits mehrere 
Objekte baulich miteinander verbunden und andererseits ein Bad mit WC in den Wohnungsverband 
integriert, Zwischenwände und -türen errichtet bzw. die Verbindungstür zur angrenzenden 
Nachbarwohnung entfernt bzw. abweichend als Fenster ausgeführt wurden. 

Die Räume beschreiben sich wie folgt: 

 Raum Boden Wände Decke Fenster Ausstattung Zustand 

1 Küche Fliesen 
gemalt, 

Wasserschaden 
im 

Sockelbereich 
gemalt 1 kleines lichthofseitiges 

KSF 
GT, Herd, AW, 

WMA sanierungsbedürftig 

2 Bad mit WC Fliesen verfliest, gemalt verputzt 1 kleines lichthofseitiges 
KSF 

Hänge-WC, WB, 
DU 

Wasserschaden 
ersichtlich, 

sanierungsbedürftig 

3 Gang Laminat gemalt gemalt - - durchschnittlich 

4 Zimmer 1 Laminat gemalt gemalt 2 straßenseitige KSF HK durchschnittlich 

5 Zimmer 2 Laminat gemalt gemalt 2 straßenseitige KSF HK durchschnittlich 

6 Abstellraum Laminat gemalt gemalt 

Fenster zur angrenzenden 
Nachbarwohnung (von 

Seite der 
Nachbarwohnung mit 

Papier verklebt) 

HK durchschnittlich 

               

 

Das Objekt ist vermietet, die wesentlichen Mietvertragspunkte sind folgende: 
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Mietgegenstand Wohnung Top 7, Nutzfläche ca. 58,02 m2, Verwendung zu 
Wohnzwecken 

Mietvertragsbeginn 01. Jänner 2022 

Vereinb. 
Hauptmietzins 

Hauptmietzins inkl. 25% Befristungsabschlag € ….. 
BK-Akonto derzeit € 113,14 
Umsatzsteuer (10%) € 59,09 

Hauptmietzins gesamt brutto € 650,00 

Indexierung VPI 2015=100, Ausgangsbasis ist die für den Monat der 
Vertragsunterfertigung errechnete Indexzahl, Schwankungen bis 5 % 
nach oben oder unten bleiben unberücksichtigt. 

Mietdauer 31. Jänner 2025 

Kaution € 1.950,-- 

 
Am Mietvertrag ist handschriftlich ein „Eintritt in MV ab 15.04.2022“ vermerkt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der bei der Befundaufnahme am 24. November 2025 vorgelegte 
Mietvertrag (ebenfalls durch die Hausverwaltung im März 2026 übermittelt) bereits Ende 
Jänner 2025 abgelaufen ist. Eine Verlängerungsvereinbarung wurde nicht vorgelegt.  

Gemäß § 29 Abs. 3b MRG gilt: 

„b) Mietverträge auf bestimmte Zeit, die nach Ablauf der wirksam vereinbarten oder verlängerten 

Vertragsdauer weder vertraglich verlängert noch aufgelöst werden, gelten einmalig als auf drei 

Jahre erneuert; der Mieter hat jedoch jederzeit das unverzichtbare und unbeschränkbare Recht, 

den erneuerten Mietvertrag jeweils zum Monatsletzten gerichtlich oder schriftlich unter Einhaltung 

einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu kündigen. Wird der Mietvertrag nach Ablauf dieser drei 

Jahre ein weiteres Mal nicht aufgelöst, gilt er als auf unbestimmte Zeit erneuert.“ 

2.6.7. Objektbeschreibung Top 9 

Die Wohnung Top 9 ist im 1. Obergeschoss situiert und wird vom allgemeinen Gang über eine 
einflügelige Alutür mit Glaseinsatz betreten. Sie besteht aus einem Vorraum, einem WC mit 
Duschgelegenheit, einer Küche, einem Zimmer sowie einem Kabinett, ist zur Gänze hofseitig 
ausgerichtet und verfügt über (licht)hofseitige Fenster. Ein Querlüften ist aufgrund der 
Konfiguration der Wohnung möglich. Lediglich das Zimmer verfügt über eine Heizquelle 
(Gaskonvektorofen), die übrigen Räume sind nicht beheizt. Der Erhaltungszustand ist als 



 

 
mag. markus reithofer msc  
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien 

 
 

  Seite 88 

durchschnittlich bis sanierungsbedürftig zu bezeichnen. Die Duschgelegenheit ist als nicht 
zeitgemäß einzustufen. 

Abb. 47: Grundriss Top 9 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (historische Planunterlagen) 

Der Ist-Zustand stimmt mit dem Konsensplan der Baubehörde nicht überein, da allgemeine 
Gangbereiche in den Wohnungsverband sowie ein Gang-WC integriert, eine Duschgelegenheit 
einbaut, Zwischenwände und -türen errichtet bzw. Raumwidmungsänderungen vorgenommen 
wurden. 

Die Räume beschreiben sich wie folgt: 

  Raum Boden Wände Decke Fenster Ausstattung Zustand 

1 Vorraum Terrazzo verputzt gemalt 1 hofseitiges 
KSF - sanierungsbedürftig 

2 
WC mit 

Duschgelegenheit 
Fliesen verfliest, 

gemalt gemalt 
1 kleines 

lichthofseitiges 
Fenster 

Stand-WC, DU-
Armatur, Bodenablauf 

für DU, WWB 
sanierungsbedürftig 

3 Küche Fliesen verfliest, 
gemalt gemalt 1 hofseitiges 

KSF Herd, AW, WMA, WB durchschnittlich 

4 Zimmer Laminat gemalt gemalt 2 hofseitige 
KSF Gaskonvektorofen durchschnittlich 

5 Kabinett ? gemalt gemalt 
1 

lichthofseitiges 
KSF 

aufgrund von 
Matratzenablagerungen 

nur eingeschränkt 
zugänglich 

durchschnittlich 
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Das Objekt ist vermietet, die wesentlichen Mietvertragspunkte sind folgende: 

Mietgegenstand Wohnung Top 9, Nutzfläche ca. 33,5 m2 
Verwendung zu Wohnzwecken 

Mietvertragsbeginn 01. August 2023 

Vereinb. 
Hauptmietzins 

Hauptmietzins inkl. 25% Befristungsabschlag € ….. 
BK-Akonto derzeit € 73,86 
Umsatzsteuer (10%) € 39,55 

Hauptmietzins gesamt brutto € 435,00 

Indexierung VPI 2015=100, Ausgangsbasis ist die für den Monat der 
Vertragsunterfertigung errechnete Indexzahl, Schwankungen bis 5 % 
nach oben oder unten bleiben unberücksichtigt. 

Mietdauer 31. August 2026 

Kaution € 1.305,--  

 

2.6.8. Objektbeschreibung Top 10-11 

Die Wohnung Top 10-11 ist im 2. Obergeschoss situiert und wird vom allgemeinen Gang über eine 
einflügelige Alu-Eingangstür mit Glaseinsatz erschlossen. Sie gliedert sich in einen Vorraum, eine 
Küche, ein Bad mit WC, ein Kabinett, zwei Zimmer, ist straßen- und hofseitig ausgerichtet und 
verfügt über in diese Richtungen orientierte Fenster. Ein Querlüften ist aufgrund der Konfiguration 
der Wohnung möglich. Die Beheizung erfolgt mittels einer im Badezimmer situierten Gastherme 
und Radiatoren in allen Räumen außer dem Vorraum. Der Erhaltungszustand ist als 
durchschnittlich zu bezeichnen – im Deckenbereich des Vorraums ist ein Wasserschaden 
ersichtlich. 
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Abb. 48: Grundriss Top 10-11 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (Plan, genehmigt am 06. April 1988) 

Der Ist-Zustand stimmt mit dem Konsensplan der Baubehörde nicht zur Gänze überein, da ein Teil 
des allgemeinen Ganges in den Wohnungsverband integriert wurde. 

Die Räume beschreiben sich wie folgt: 

  Raum Boden Wände Decke Fenster Ausstattung Zustand 

1 Vorraum Fliesen gemalt gemalt - Gegensprechanlage 
Wasserschaden im 

Deckenbereich 
ersichtlich, 

sanierungsbedürftig 

2 Bad mit WC Fliesen verfliest, 
gemalt gemalt - 

HK, BW, Stand-WC 
(Leitungen über 

Putz), WB, WMA, 
GT, Lüftung 

durchschnittlich 

3 Küche Fliesen gemalt gemalt 1 hofseitiges KSF HK, Herd, AW, GS durchschnittlich 

4 Kabinett Laminat gemalt gemalt 1 hofseitiges KSF HK  durchschnittlich 

5 Zimmer 1 Parkett gemalt gemalt 2 straßenseitige 
KSF HK durchschnittlich 

6 Zimmer 2 Parkett gemalt gemalt 2 straßenseitige 
KSF HK durchschnittlich 

                

 

 

1 

2 
3 4 
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Das Objekt ist vermietet, die wesentlichen Mietvertragspunkte sind folgende: 

Mietgegenstand Wohnung Top Nr. 10+11, bestehend aus 2 Zimmern, 1 Kabinett, Küche, 
Vorraum, Gang-WC zur Alleinbenützung, Nutzfläche derzeit 70,4 m2 
Verwendung zu Wohnzwecken 

Mietvertragsbeginn 07. Jänner 1988 

Vereinb. 
Hauptmietzins 

Kategoriezins C gemäß § 16 Abs 2-4 MRG 
 
ATS 810,00 monatlich (= € 58,86) 

Indexierung VPI 1976, auszugehen ist dabei von jenem Indexstand, der dem 
Kategoriezins entspricht, der in diesem Vertrag als Hauptmietzins 
vereinbart wurde, Änderungen der Indexzahl nach oben oder unten bis 
einschließlich 10 % bleiben unberücksichtigt. 
Handschriftlich beim Punkt Mietzins ergänzt: Basis VPI 76 Feber 1984: 
146,8 

Mietdauer unbestimmte Zeit 

Kaution - 

Sonstiges Vereinbarung vom 04. April 1989: Auf Wunsch des Hauptmieters wird im 
beiderseitigen Einvernehmen per 01. April 1989 die Kategorie für diese 
Wohnung mit „D“ festgelegt und als Hauptmietzins für diese Wohnung ab 
01. April 1989 mit ATS 691,-- (wertgesichert: Basis 162,3 VPI 1976) 
gemäß § 16 Abs 1 Z. 7 MRG vereinbart. (= € 50,22) 
 
Dieser Vertrag endet im beiderseitigen Einverständnis mit 31. März 1988 
wenn [der Mieter] nicht bis zu diesem Zeitpunkt die Wohnung Nr. 18 an 
die Hausinhabung zurückgegeben hat. 

 

Per 01. April 2011 ist die Tochter in die Hauptmietrechte nach ihrem Vater am gegenständlichen 
Mietobjekt eingetreten. 

Folgende letztgültige monatliche Vorschreibung wurde übermittelt: 
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2.6.9. Objektbeschreibung Top 12 

Die Wohnung Top 12 ist im 2. Obergeschoss situiert und wird vom allgemeinen Gang über eine 
einflügelige Alutür mit Glaseinsatz betreten. Sie besteht aus einer Küche, einem Duschraum mit 
WC, einem Zimmer, ist sowohl straßen- als auch lichthofseitig ausgerichtet und verfügt über in 
diese Richtungen orientierte Fenster – ein Querlüften ist aufgrund der Konfiguration der Wohnung 
möglich. Eine Heizquelle ist augenscheinlich nicht vorhanden. Der Erhaltungszustand ist als 
sanierungsbedürftig zu bezeichnen. Die Duschgelegenheit ist als nicht zeitgemäß einzustufen. 

Abb. 49: Grundriss Top 12 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (historische Planunterlagen) 

Der Ist-Zustand stimmt mit dem Konsensplan der Baubehörde nicht überein, da ein Duschraum mit 
WC eingebaut wurde. 

Die Räume beschreiben sich wie folgt: 

  Raum Boden Wände Decke Fenster Ausstattung Zustand 

1 Küche 

teils ohne 
Belag, teils 

Holz 
verfliest, gemalt gemalt 

1 kleines 
lichthofseitiges 

Fenster  
Gegensprechanlage, 

AW, Herd, WMA sanierungsbedürftig 

2 
Duschraum 

mit WC 
Fliesen verfliest, gemalt gemalt - Hänge-WC, DU, 

WB, WWB, Lüftung sanierungsbedürftig 

3 Zimmer Holz gemalt gemalt 2 straßenseitige 
KSF - durchschnittlich 

                

 

1 
2 
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Das Objekt ist vermietet, die wesentlichen Mietvertragspunkte sind folgende: 

Mietgegenstand Wohnung Top 12, Nutzfläche ca. 25 m2 
Verwendung zu Wohnzwecken  

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der im Mietvertrag 
angegebenen Wohnungsgröße von <30 m2 die Ausstattungskategorie A 
durch Standardanhebung nicht erreicht werden kann. 

Mietvertragsbeginn 01. Dezember 2024 (ACHTUNG BEFRISTUNGSDAUER UNTER 
3 JAHREN – es muss von einer nicht wirksam vereinbarten Befristung 
ausgegangen werden.) 

Vereinb. 
Hauptmietzins 

Hauptmietzins inkl. 25% Befristungsabschlag € ….. 
BK-Akonto derzeit € 71,20 
Umsatzsteuer (10%) € 27,27 

Hauptmietzins gesamt brutto € 300,00 

Indexierung VPI 2015=100, Ausgangsbasis ist die für den Monat der 
Vertragsunterfertigung errechnete Indexzahl, Schwankungen bis 5 % 
nach oben oder unten bleiben unberücksichtigt. 

Mietdauer 31. Oktober 2027 

Kaution € 900,00 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Hausverwaltung per Stand März 2026 nur ein älterer 
Mietvertrag (mit einem abweichend lautenden Namen des Mieters) aufliegt, in der Zinsliste noch 
der „Vormieter“ angeführt ist und sich der in der Zinsliste ausgewiesene Mietzins vermutlich auf 
das ältere Mietverhältnis bezieht (dies war gem. dem im März 2026 durch die Hausverwaltung 
übermittelten Mietvertrag befristet bis zum 31.12.2024 abgeschlossen.) In der Berechnung wird 
von den Daten gemäß dem aktuell vorgelegten Mietvertrag ausgegangen. Die Fläche wird aus der 
Mietzinsliste entnommen. 
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2.6.10. Objektbeschreibung Top 13 

Die Wohnung Top 13 ist im 2. Obergeschoss situiert und wird vom allgemeinen Gang über eine 
doppelflügelige Holztür erschlossen. Linkerhand von der Wohnungseingangstür befindet sich das 
der Wohnung zugeordnete Gang-WC zur Alleinbenützung. Der, vor diesen Zugangstüren 
befindliche, allgemeine Gangbereich wird wiederum über eine einflügelige Alu-Eingangstür mit 
Glaseinsatz erschlossen. Ob dieser Bereich nunmehr der Wohnung zur ausschließlichen Nutzung 
zugeordnet bzw. versperrbar ist oder eine allgemeine Fläche darstellt, konnte nicht abschließend 
geklärt werden. Das Objekt gliedert sich in eine Küche mit Duschgelegenheit, ein Zimmer sowie 
ein Gang-WC, ist zur Gänze hofseitig ausgerichtet und verfügt über in diese Richtung orientierte 
Fenster. Ein Querlüften ist aufgrund der Konfiguration nicht möglich. Die Beheizung erfolgt mittels 
eines im Zimmer befindlichen Gaskonvektorofens. Die Küche mit Duschgelegenheit sowie das 
Gang-WC sind nicht beheizt. Im Deckenbereich sind mehrere Wasserschäden – augenscheinlich 
älteren Datums – ersichtlich. Der Erhaltungszustand ist als sanierungsbedürftig zu bezeichnen. Die 
Duschgelegenheit ist als nicht zeitgemäß einzustufen. 

Abb. 50: Grundriss Top 13 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (historische Planunterlagen) 

Der Ist-Zustand stimmt mit dem Konsensplan der Baubehörde nicht überein, da im Bereich des 
allgemeinen Ganges eine Zugangstür geschaffen sowie ein Teil der Küche vermauert wurde. Die 
im Plan mit „?“ gekennzeichnete Fläche war weder von der Küche mit Duschgelegenheit noch vom 
Zimmer zugänglich. 

Die Räume beschreiben sich wie folgt: 

  

1 

2 

3 

? 



 

 
mag. markus reithofer msc  
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien 

 
 

  Seite 96 

  Raum Boden Wände Decke Fenster Ausstattung Zustand 

1 
Küche mit 

Duschgelegenheit 
Laminat gemalt gemalt 1 hofseitiges 

KSF 
WMA, Herd, AW, 

DU, WWB 
Wasserschaden, 

sanierungsbedürftig 

2 Zimmer Laminat gemalt gemalt 2 hofseitige 
KSF Gaskonvektorofen Wasserschaden, 

sanierungsbedürftig 

3 Gang-WC Fliesen gemalt gemalt 
1 kleines 

lichthofseitiges 
Holzfenster 

Stand-WC sanierungsbedürftig 

                

 

Aufgrund der Unklarheiten hinsichtlich der abgemauerten Fläche kann nicht abschließend 
festgestellt werden, ob die Wohnungsgröße über oder unter 30 m2 aufweist. Es wird darauf 
hingewiesen, dass im Falle einer Wohnungsgröße von <30 m2 die Ausstattungskategorie A durch 
Standardanhebung nicht erreicht werden kann. 

Das Objekt ist vermietet. Der Mieter wohnt laut dessen Aussage seit dem Jahr 1983 im Objekt, ein 
Mietvertrag konnte nicht vorgelegt werden und wurde auch die die Hausverwaltung nicht übermittelt 
bzw. liegt bei dieser nicht auf. 

2.6.11. Objektbeschreibung Top 14 

Die Wohnung Top 14 ist im 3. Obergeschoss situiert und wird vom allgemeinen Gang über eine 
einflügelige Alu-Eingangstür mit Glaseinsatz erschlossen. Sie besteht aus einem Vorraum, einer 
Küche, drei Kabinetten, einem Zimmer, einem Bad mit WC, ist sowohl straßen- als auch hofseitig 
ausgerichtet und verfügt über in diese Richtungen orientierte Fenster. Ein Querlüften ist aufgrund 
der Konfiguration der Wohnung möglich. Die Beheizung erfolgt mittels einer im Bad mit WC 
situierten Gastherme und Radiatoren in allen Räumen der Wohnung. Der Erhaltungszustand ist als 
durchschnittlich bis sanierungsbedürftig zu bezeichnen. 

Der Mieter der Top 17 teilte mit, dass die Beheizung über die Gastherme der Top 14 gemeinsam 
für die Objekte Top 14, 16 und 17 erfolge. 
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Abb. 51: Grundriss Top 14 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (Einreichplan, genehmigt am 04. September 1987)  

Der Ist-Zustand stimmt mit dem Konsensplan der Baubehörde nicht überein, da allgemeine 
Gangbereiche in den Wohnungsverband integriert und durch das Aufstellen einer Zwischenwand 
zwei Kabinette im Bereich eines Zimmers geschaffen wurden. 

Die Räume beschreiben sich wie folgt: 

  Raum Boden Wände Decke Fenster Ausstattung Zustand 

1 Vorraum Laminat gemalt gemalt - HK sanierungsbedürftig 

2 Küche Fliesen verfliest, 
gemalt Holz 1 hofseitiges KSF HK, AW, Herd, GS sanierungsbedürftig 

3 Kabinett 1 Laminat gemalt Holz 1 hofseitiges KSF HK  sanierungsbedürftig 

4 Zimmer Laminat gemalt abgehängt, gemalt 2 straßenseitige KSF HK, Leitungen über Putz durchschnittlich 

5 Kabinett 2 Laminat gemalt abgehängt, gemalt 1 straßenseitiges KSF HK, Leitungen über Putz durchschnittlich 

6 Kabinett 3 Laminat gemalt abgehängt, gemalt 1 straßenseitiges KSF HK durchschnittlich 

7 Bad mit WC Fliesen verfliest, 
gemalt gemalt, Spots - 

HK, Leitungen über Putz, 
WB, Stand-WC, BW, 
WMA, GT, Lüftung, 
freiliegende Kabel 

sanierungsbedürftig 

                

1 
2 

3 

4 5 6 

7 
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Das Objekt ist vermietet, die wesentlichen Mietvertragspunkte sind folgende: 

Mietgegenstand Wohnung Top 14, Nutzfläche ca. 70 m2 
Verwendung zu Wohnzwecken 

Mietvertragsbeginn 01. Oktober 2024 

Vereinb. 
Hauptmietzins 

Hauptmietzins inkl. 25% Befristungsabschlag € ….. 
BK-Akonto derzeit € 79,20 
Umsatzsteuer (10%) € 36,36 

Hauptmietzins gesamt brutto € 700,00 
 
Anmerkung: vermutlich handelt es sich um bei der im Mietvertrag 
ausgewiesenen Umsatzsteuer um einen „Zahlendreher“ da sich 
rechnerisch aus der Gesamtsumme in der Höhe von EUR 700,-- eine 
UST (10 %) von: EUR 63,63 bzw. gerundet EUR 63,64 ergeben würde. 

Indexierung VPI 2015=100, Ausgangsbasis ist die für den Monat der 
Vertragsunterfertigung errechnete Indexzahl, Schwankungen bis 5 % 
nach oben oder unten bleiben unberücksichtigt. 

Mietdauer 31. Oktober 2027 

Kaution € 2.100,-- 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Hausverwaltung per Stand März 2026 nur ein älterer 
Mietvertrag (mit einem abweichend lautenden Namen des Mieters) aufliegt, in der Zinsliste noch 
der „Vormieter“ angeführt ist und sich der in der Zinsliste ausgewiesene Mietzins vermutlich auf 
das ältere Mietverhältnis bezieht (dies war gem. dem im März 2026 durch die Hausverwaltung 
übermittelten Mietvertrag befristet bis zum 31.01.2025 abgeschlossen). In der Berechnung wird 
von den Daten gemäß dem aktuell vorgelegten Mietvertrag ausgegangen. Die Fläche wird aus der 
Mietzinsliste entnommen. 

2.6.12. Objektbeschreibung Top 16 

Die Wohnung Top 16 ist im 3. Obergeschoss situiert und wird vom allgemeinen Gang über eine 
einflügelige Alu-Eingangstür mit Glaseinsatz erschlossen. Sie gliedert sich in eine Küche, ein Bad 
mit WC, ein Zimmer, ist sowohl straßen- als auch lichthofseitig ausgerichtet und verfügt über in 
diese Richtungen orientierte Fenster. Ein Querlüften ist aufgrund der Konfiguration der Wohnung 
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möglich. Innerhalb der Wohnung sind zwar Radiatoren vorhanden, jedoch keine Gastherme. Im 
Zimmer war ein mobiler Radiator ersichtlich, weshalb davon auszugehen ist, dass die Beheizung 
mit diesem erfolgt. Der Mieter der Top 17 teilte mit, dass die Beheizung über die Gastherme der 
Top 14 gemeinsam für die Objekte Top 14, 16 und 17 erfolge. Der Erhaltungszustand ist als 
durchschnittlich zu bezeichnen. Das Badezimmer ist aufgrund der fehlenden Heizquelle als nicht 
zeitgemäß einzustufen. 

Abb. 52: Grundriss Top 16 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (historische Planunterlagen) 

Der Ist-Zustand stimmt mit dem Konsensplan der Baubehörde nicht überein, da Zwischenwände 
und -türen baulich verändert und ein Bad mit WC eingebaut wurden. 

Die Räume beschreiben sich wie folgt: 

  Raum Boden Wände Decke Fenster Ausstattung Zustand 

1 Küche Fliesen gemalt gemalt 1 lichthofseitiges 
KSF 

HK. AW, GH, 
WWB durchschnittlich 

2 Bad mit WC Fliesen verfliest, gemalt Holz, Spots - 
HK, Stand-WC, 
DU, WB, WMA, 

Lüftung 
durchschnittlich 

3 Zimmer Teppich gemalt gemalt 2 straßenseitige 
KSF HK. AW, GH durchschnittlich 

                

 

Das Objekt ist vermietet, im Rahmen der Befundaufnahme wurde seitens des Mieters nur ein 
Vereinbarungsvergleich, jedoch kein Mietvertrag vorgelegt. Die wesentlichen Punkte dieser 
Vereinbarung sind folgende: 

1 

2 

3 
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Mietgegenstand Wohnung Top 16  

Mietvertragsbeginn 01. Jänner 2025 

Vereinb. 
Hauptmietzins 

neuer Brutto Gesamtmietzins ab 10.2024 € 350,-- 

Indexierung „es wird einvernehmlich ausgemacht, dass für die überhöhte Miete eine 

Gutschrift in der Höhe von € 400,- auf das Mietenkonto bei der 

Hausverwaltung Immo Coach Immobilienvermarktungs GmbH 

aufgebucht wird. Der neue Brutto Gesamtmietzins ab 10.2024 beträgt  

€ 350,-, eine Wertsicherung findet allerdings statt. Zusätzlich wird das 

Mietverhältnis um weitere 37 Monate verlängert. Es beginnt somit am 

01.01.2025 und endet am 31.01.2028, ohne dass eine Kündigung 

erforderlich ist.“ 

Mietdauer 31. Jänner 2028 

Kaution ? 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Wohnungsgröße von 30 m2 die 
Ausstattungskategorie A durch Standardanhebung eventuell nicht erreicht werden kann. 

Im März 2026 wurde seitens der Hausverwaltung ein Mietvertrag übermittelt (der Name des 
ausgewiesenen Mieters ist gleichlautend mit jenem aus dem vorgelegten Vereinbarungsvergleich). 
Die wesentlichen Mietvertragspunkte sind folgende: 

Mietgegenstand Wohnung Top 16, Nutzfläche ca. 30 m2 
Verwendung zu Wohnzwecken 

Mietvertragsbeginn 01. Dezember 2021 

Vereinb. 
Hauptmietzins 

Hauptmietzins inkl. 25% Befristungsabschlag € 256,09  
BK-Akonto derzeit € 62,09 
Umsatzsteuer (10%) € 31,82 

Hauptmietzins gesamt brutto € 350,00 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Hauptmietzins handschriftlich 
ergänzt und das BK-Akonto handschriftlich korrigiert/abgeändert wurde. 
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Indexierung VPI 2015 = 100, Ausgangsbasis ist die für den Monat der 
Vertragsunterfertigung errechnete Indexzahl, Schwankungen bis 5 % 
nach oben oder unten bleiben unberücksichtigt. 

Mietdauer 31. Dezember 2024 

Kaution € 1.050,-- 

 

2.6.13. Objektbeschreibung Top 17 

Die Wohnung Top 17 ist im 3. Obergeschoss situiert und wird vom allgemeinen Gang über eine 
einflügelige Alu-Eingangstür mit Glaseinsatz betreten. Sie besteht aus einem Vorraum, einem WC, 
einem Bad, einer Küche, einem Zimmer, einem Kabinett, ist (licht)hofseitig ausgerichtet und verfügt 
über in diese Richtungen orientierte Fenster. Ein Querlüften ist bedingt möglich. In der Wohnung 
sind zwar Radiatoren vorhanden, jedoch keine Gastherme. Der Mieter teilte mit, dass die 
Beheizung über die Gastherme der Top 14 gemeinsam für die Objekte Top 14, 16 und 17 erfolge. 
Der Erhaltungszustand ist als durchschnittlich zu bezeichnen. 

Abb. 53: Grundriss Top 17 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (historische Planunterlagen) 

Der Ist-Zustand stimmt mit dem Konsensplan der Baubehörde nicht überein, da allgemeine 
Gangbereiche und das ehemalige Gang-WC in den Wohnungsverband integriert, ein Bad 
eingebaut und Zwischenwände und -türen errichtet wurden. 

Die Räume beschreiben sich wie folgt: 

  

1 2 
3 

4 

5 
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  Raum Boden Wände Decke Fenster Ausstattung Zustand 

1 Vorraum PVC gemalt gemalt 1 hofseitiges 
KSF HK durchschnittlich 

2 WC Fliesen gemalt gemalt 1 kleines 
hofseitiges KSF 

HK, Stand-WC, 
WWB durchschnittlich 

3 Bad Fliesen gemalt, 
verfliest 

abgehängt, 
gemalt, Spots - HK, DU, WB, 

WMA, Lüftung durchschnittlich 

4 Küche PVC gemalt gemalt 1 hofseitiges 
KSF Herd, AW durchschnittlich 

5 Zimmer Teppich gemalt gemalt 2 hofseitige KSF HK durchschnittlich 

6 Kabinett Teppich gemalt gemalt 1 lichthofseitiges 
KSF 

HK, Leitungen 
über Putz durchschnittlich 

                

 

Das Objekt ist vermietet, die wesentlichen Mietvertragspunkte sind folgende: 

Mietgegenstand Wohnung Top 17, Nutzfläche ca. 38 m2 
Verwendung zu Wohnzwecken 

Mietvertragsbeginn 01. Februar 2024 

Vereinb. 
Hauptmietzins 

Hauptmietzins inkl. 25% Befristungsabschlag € ….. 
BK-Akonto derzeit € 81,32 
Umsatzsteuer (10%) € 45,45 

Hauptmietzins gesamt brutto € 350,00 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die ausgewiesene Umsatzsteuer 
rechnerisch nicht übereinstimmt, da sich bei einer 10%igen UST bei einer 
Gesamtbruttomiete ein Betrag von € 31,82 ergeben müsste. 
Dieser Betrag würde sich auch ergeben, wenn von einem rechnerischen 
Gesamt-Nettomietzins (€ 318,18) die im Mietvertrag ausgewiesenen 
Betriebskosten in der Höhe von € 81,32 in Abzug gebracht = € 236,86 
und aus diesen beiden Nettobeträgen jeweils 10 % USt errechnet und 
addiert würden. 
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Indexierung VPI 2015 = 100, Ausgangsbasis ist die für den Monat der 
Vertragsunterfertigung errechnete Indexzahl, Schwankungen bis 5 % 
nach oben oder unten bleiben unberücksichtigt. 

Mietdauer 28. Februar 2027 

Kaution € 1.050,-- 

 

Der Mieter gab an, nach wie vor monatlich € 350,00 zu bezahlen. In der im März 2026 übermittelten 
Zinsliste ist als Bruttobetrag € 348,91 ausgewiesen. 

2.6.14. Objektbeschreibung Top 18-21 

Seitens der Hausverwaltung wurde im März 2026 ein Mietvertrag übermittelt, der als Mieterin für 
die Top 18-21 die „MIAD Invest GmbH“ ausweist. Zwischen der Gesellschaft besteht eine 
Familiennamensgleichheit zwischen dieser und einem Mitarbeiter der Liegenschaftseigentümerin. 
Die Mieterin hat (vermutlich) sämtliche Einheiten untervermietet – diese Verträge wurden dem SV 
im Rahmen der Befundaufnahmen vorgelegt (außer von der Top 21 – diese war im Rahmen der 
Befundaufnahmen nicht zugänglich). Eine Top 20 existiert gem. der Türbeschriftungen nicht und 
wurde stattdessen auch in einem Untermietvertrag die „Top 22“ angeführt.  

Die wesentlichen Mietvertragspunkte sind folgende: 

Mietgegenstand Wohnung Top 18-21, Nutzfläche ca. 115 m2 
Verwendung zu Wohnzwecken 

Mietvertragsbeginn 01. Mai 2024 

Vereinb. 
Hauptmietzins 

Hauptmietzins inkl. 25% Befristungsabschlag € ….. 
Akonto derzeit € 304,22 
Umsatzsteuer (10%) € 54,54 

Hauptmietzins gesamt brutto € 600,00 

Indexierung nicht angegeben 

Mietdauer Auf die Dauer von 37 Monaten abgeschlossen (Hinweis: Befristung ist 
hinsichtlich der Zeitspanne widersprüchlich) 31. Mai 2029  
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Unter der Bedingung, dass der Mieter die Wohnungen Top 18-21 
renoviert, gilt der Mietvertrag als unbefristet. Es müssen jedoch Fotos vor 
und nach der Renovierung vorhanden sein. 

Kaution € 1.800,-- 

Sonstiges Die Untervermietung der Bestandsräume oder die Weitergabe jeder Art 
an dritte Personen (ganz oder teilweise, entgeltlich oder unentgeltlich) ist 
gestattet. 
 
Beabsichtigt der Mieter wesentliche Veränderungen (insbesondere 
bauliche Veränderungen) innerhalb des Mietgegenstandes 
vorzunehmen, so verpflichtet er sich, dem Vermieter diese mit genauen 
Angaben von Art und Umfang der Arbeiten sowie unter Benennung des 
in Aussicht genommenen befugten Gewerbetreibenden rechtzeitig 
vorher anzuzeigen. Ohne ausdrückliche Zustimmung des Vermieters 
darf mit den Arbeiten nicht begonnen werden. Die Abgeltung nützlicher 
Investitionen des Mieters im Sinne der §§ 1037 iVm 1097 ABGB bedarf 
jedenfalls einer ausdrücklich gesonderten Vereinbarung mit dem 
Vermieter. Ohne gesonderte Vereinbarung besteht ein Wahlrecht des 
Vermieters, die Veränderungen nach Beendigung des Mietverhältnisses 
unentgeltlich in das Eigentum des Vermieters unter Verzicht auf das 
Wegnahme-Recht des Mieters übergehen zu lassen oder aber die 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands zu verlangen. 
 
Der Mieter verzichtet nicht darauf, notwendig werdende Ausbesserungen 
sowie der üblichen Brauchbarkeit nicht entgegenstehende Mängel sowie 
Schönheitsreparaturen (Malerei, Bodenbeläge) vom Vermieter zu 
fordern. 

 

2.6.14.1. Objektbeschreibung Top 18 

Die Wohnung Top 18 ist im 4. Obergeschoss situiert und wird vom allgemeinen Gang über eine 
einflügelige Kunststoffeingangstür erschlossen. Das Objekt besteht aus einer Küche, einer 
Duschgelegenheit mit WC sowie einem Zimmer, ist straßenseitig ausgerichtet und verfügt über in 
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diese Richtung orientierte Fenster. Ein Querlüften ist aufgrund der Konfiguration der Wohnung nicht 
möglich. Eine Heizung ist in der Wohnung nicht vorhanden. Die Duschgelegenheit ist als nicht 
zeitgemäß einzustufen. Der Erhaltungszustand ist als durchschnittlich zu bezeichnen. 

Gemäß einer ungefähren Messung der Räume aus den Planunterlagen würde sich eine Fläche 
<30 m2 ergeben. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Wohnungsgröße von <30 m2 die 
Ausstattungskategorie A durch Standardanhebung nicht erreicht werden kann. 

Abb. 54: Grundriss Top 18 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (historische Planunterlagen) 

Der Ist-Zustand stimmt mit dem Konsensplan der Baubehörde nicht überein, da eine 
Duschgelegenheit mit WC eingebaut wurde. 

Die Räume beschreiben sich wie folgt: 

  Raum Boden Wände Decke Fenster Ausstattung Zustand 

1 Küche Teppich gemalt gemalt - Doppelkochplatte, 
AW, WMA, WWB durchschnittlich 

2 Dusche mit WC Fliesen verfliest, 
gemalt gemalt - Stand-WC, DU-

Armatur, Lüftung durchschnittlich 

3 Zimmer Teppich gemalt gemalt 2 straßenseitige 
KSF - durchschnittlich 

                

 

Das Objekt ist untervermietet, es wurde ein Mietvertrag übermittelt, der als Vermieter die „MIAD 
Invest GmbH“ ausweist. Seitens des Untermieters wurden jedoch nur zwei Seiten des 

1 
2 

3 



 

 
mag. markus reithofer msc  
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien 

 
 

  Seite 106 

Mietvertrages übermittelt. Die wesentlichen Untermietvertragspunkte aus diesen übermittelten 
Seiten sind folgende: 

Mietgegenstand Wohnung Top 18, Nutzfläche ca. 30,99 m2 
Verwendung zu Wohnzwecken 

Mietvertragsbeginn 01. Jänner 2025 

Vereinb. 
Hauptmietzins 

Hauptmietzins inkl. 25% Befristungsabschlag € ….. 
BK-Akonto derzeit € 85,60 
Umsatzsteuer (10%) € 54,81 

Hauptmietzins gesamt brutto € 600,00 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die ausgewiesene Umsatzsteuer 
rechnerisch nicht übereinstimmt, da sich bei einer 10%igen UST bei einer 
Gesamtbruttomiete ein Betrag von € 54,55 ergeben müsste. 
Dieser Betrag würde sich auch ergeben, wenn von einem rechnerischen 
Gesamt-Nettomietzins (€ 545,45) die im Mietvertrag ausgewiesenen 
Betriebskosten in der Höhe von € 85,60 in Abzug gebracht = € 459,85 
und aus diesen beiden Nettobeträgen jeweils 10 % USt errechnet und 
addiert würden. 

Indexierung nicht angegeben 

Mietdauer 31. Jänner 2028 

Kaution nicht angegeben 
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2.6.14.2. Objektbeschreibung Top 19 

Die Wohnung Top 19 ist im 4. Obergeschoss situiert und wird vom allgemeinen Gang über eine 
einflügelige Kunststoffeingangstür betreten. Sie gliedert sich in eine Küche, ein Kabinett, ein 
Zimmer, eine Duschgelegenheit mit WC, ist sowohl straßen- als auch hofseitig ausgerichtet und 
verfügt über in diese Richtungen orientierte Fenster. Ein Querlüften ist aufgrund der Konfiguration 
der Wohnung möglich. Eine Heizquelle ist augenscheinlich nicht vorhanden, im Zimmer war ein 
mobiler Radiator ersichtlich. Der Erhaltungszustand ist als durchschnittlich bis sanierungsbedürftig 
zu bezeichnen. Im Deckenbereich sind teilweise Wasserschäden ersichtlich. Die Duschgelegenheit 
ist als nicht zeitgemäß einzustufen. 

Abb. 55: Grundriss Top 19 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (historische Planunterlagen)  

Der Ist-Zustand stimmt mit dem Konsensplan der Baubehörde nicht überein, da eine 
Duschgelegenheit mit WC eingebaut wurde. 

Die Räume beschreiben sich wie folgt: 

  

1 
2 

3 
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  Raum Boden Wände Decke Fenster Ausstattung Zustand 

1 Küche Teppich gemalt gemalt 1 hofseitiges 
KSF 

Doppelkochplatte, 
WWB, WMA, AW 

Wasserschaden im 
Deckenbereich 

2 Kabinett Holzdielen gemalt gemalt 1 hofseitiges 
KSF - durchschnittlich 

3 
Duschgelegenheit 

mit WC 
Fliesen verfliest, 

gemalt gemalt - Stand-WC, DU, 
Lüftung durchschnittlich 

4 Zimmer Parkett gemalt mit Platten 
abgehängt 

2 straßenseitige 
KSF mobiler Radiator Wasserschaden im 

Deckenbereich 

                

 

Seitens der anwesenden Person wurde ein Mietvertrag vorgelegt, die als Vermieter die „MIAD 
Invest GmbH“ ausweist. Das Objekt ist demnach untervermietet, die wesentlichen 
Untermietvertragspunkte sind folgende: 

Mietgegenstand Wohnung Top 19, Nutzfläche ca. 30,99 m2 
Verwendung zu Wohnzwecken 

Mietvertragsbeginn 15. Dezember 2024 

Vereinb. 
Hauptmietzins 

Hauptmietzins inkl. 25% Befristungsabschlag € ….. 
BK-Akonto derzeit € … 
Umsatzsteuer (10%) € 66,36 

Hauptmietzins gesamt brutto € 730,00 
 

Indexierung VPI 2015 = 100, Ausgangsbasis ist die für den Monat der 
Vertragsunterfertigung errechnete Indexzahl, Schwankungen bis 5 % 
nach oben oder unten bleiben unberücksichtigt. 

Mietdauer 31. Dezember 2027 

Kaution € 2.000,-- [am Mietvertrag handschriftlich korrigiert] 
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2.6.14.3. Objektbeschreibung Top 21 

Das Objekt Top 21 ist im 4. Obergeschoss situiert, war jedoch im Rahmen der Befundaufnahmen 
nicht zugänglich, ist jedoch laut Aussage eines anderen Mieters der Liegenschaft vermietet.  

Abb. 56: Grundriss Top 21 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (historische Planunterlagen)  

Hinsichtlich einer Übereinstimmung mit dem Konsensplan kann mangels Zugänglichkeit keine 
Aussage getroffen werden. 

Das Objekt ist vermutlich ebenfalls untervermietet, ein Untermietvertrag liegt dem SV nicht vor. 

2.6.14.4. Objektbeschreibung Top 22 

Die Wohnung Top 22 ist im 4. Obergeschoss situiert und wird vom allgemeinen Gang über eine 
einflügelige Kunststoffeingangstür erschlossen. In der Zinsliste vom 01.01.2026 scheint das Objekt 
nicht auf. Es besteht aus einer Küche, einem Duschraum mit WC, einem Zimmer und ist sowohl 
straßen- als auch lichthofseitig ausgerichtet. Die Fenster der Wohnung sind ebenfalls in diese 
Richtungen orientiert. Ein Querlüften ist aufgrund der Konfiguration der Wohnung möglich. Eine 
Heizquelle ist augenscheinlich nicht vorhanden – im Zimmer war ein mobiler E-Radiator ersichtlich. 
Der Erhaltungszustand ist als sanierungsbedürftig zu bezeichnen. Die Duschgelegenheit ist als 
nicht zeitgemäß einzustufen. 
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Abb. 57: Grundriss Top 22 

 

Quelle: Bauakt MA 37 (historische Planunterlagen) 

Der Ist-Zustand stimmt mit dem Konsensplan der Baubehörde nicht überein, da eine 
Duschgelegenheit mit WC eingebaut wurde. 

Die Räume beschreiben sich wie folgt: 

  Raum Boden Wände Decke Fenster Ausstattung Zustand 

1 Küche Teppich gemalt gemalt 1 lichthofseitiges 
Fenster 

WMA, AW, Herd, 
WWB sanierungsbedürftig 

2 Dusche mit WC Fliesen verfliest, 
gemalt gemalt - 

Stand-WC, DU-
Vorrichtung, 
Lüftung, teils 
freiliegende 

Kabel 

sanierungsbedürftig, 
Wasserschäden 

ersichtlich 

3 Zimmer Teppich gemalt gemalt 2 straßenseitige 
KSF mobiler Radiator durchschnittlich 

                

 

Seitens der anwesenden Person wurde eine Nutzungsvereinbarung vorgelegt, die als Vermieter 
die „MIAD Invest GmbH“ ausweist. Die wesentlichen Nutzungsvereinbarungspunkte sind folgende: 

  

1 

2 

3 
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Mietgegenstand Wohnung Top 22 
Verwendung zu Wohnzwecken 

Mietvertragsbeginn 01. Februar 2025 

Vereinb. 
Hauptmietzins 

Monatliche Miete: € 550,-- 

Indexierung - 

Mietdauer 01. Februar 2026 

Kaution 0 

2.7. Bestandsobjekte und Erträge 

Hinsichtlich einer aktuellen Zinsliste bzw. der Mietverträge wurde seitens der verpflichteten Partei 
auf die Hausverwaltung „Immocoach“ verwiesen. Diese übermittelte jedoch erst nach mehrmaliger 
Urgenz und nach einer Dauer von ca. 5 Monaten Unterlagen, die teilweise von den erhobenen 
Nutzungssituationen vor Ort abweichen. 

Die aus den, von den Mietern, zur Verfügung gestellten Mieterverträgen gewonnenen – jüngeren 
– Erkenntnisse wurden in der nachfolgenden Zinsliste aufgenommen und weichen teilweise von 
den Unterlagen der Hausverwaltung ab. 

Demnach sind 13 Objekte vorhanden, wobei die Top 5a („Lager/Magazin“ gemäß einer älteren 
Zinsliste aus dem Jahr 2021 – entnommen aus dem Kaufvertrag der bewertungsgegenständlichen 
Liegenschaft Urkunde TZ 5085/2021) hinsichtlich der Situierung in natura nicht aufgefunden 
werden konnte. Gemäß der durch die Hausverwaltung übermittelten Zinsliste vom 01.01.2026 ist 
das Objekt leerstehend. Es könnte im Kellergeschoss situiert (gewesen) sein. 

In der übermittelten Zinsliste vom 01.01.2026 scheint das Objekt Top 18 auf. Weiters ist auf der 
Zinsliste angeführt „nicht relevante Einheiten (keine Vorschreibungsrechnung gefunden) 

| 0.019 | 0.020 | 0.021“. 

Gemäß dem durch die Hausverwaltung übermittelten Mietvertrag sind die Objekte Top 18-21 
gemeinsam an die MIAD Invest GmbH vermietet. Wie bereits zuvor erwähnt, besteht zwischen der 
Gesellschaft eine Familiennamensgleichheit zwischen dieser und einem Mitarbeiter der 
Liegenschaftseigentümerin. Die Mieterin hat sämtliche Einheiten untervermietet – diese Verträge 
wurden dem SV im Rahmen der Befundaufnahmen vorgelegt (außer von der Top 21 – diese war 
im Rahmen der Befundaufnahmen nicht zugänglich).  
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Gemäß der Türbeschriftungen existiert keine Top 20 auf dem Stockwerk, jedoch stattdessen eine 
Top 22, die nicht in der Zinsliste vom 01.01.2026 aufscheint, jedoch als solche gemäß 
Türbeschriftung und dem im Rahmen der Befundaufnahme vorgelegten Untermietvertrag 
bezeichnet wird.  

Weiters wird darauf hingewiesen, dass die Flächen teilweise zwischen Mietzinsliste 01.01.2026 
und den übermittelten Mietverträgen divergieren.  

Es wird darauf hingewiesen, dass unklar ist, ob die Hausverwaltung (Immocoach) alle 
Informationen sowie sonstige Mietvertragsabschlüsse von der verpflichteten Partei mitgeteilt 
bekommen hat. 

Seitens der Hausverwaltung wurde wie folgt mitgeteilt: 

„Wir verwalten seit 1.2.2024. Derzeit halten wir ein aufrechtes Verwaltermandat. 

Die Wohnungs- und Mietvertragsvergabe erfolgte ausschließlich durch die 

Hauseigentümergesellschaft. Also auch die Gestaltung und Aufbewahrung der Unterlagen. Uns 

liegen lediglich Email-Scans der Mietverträge vor. Ich senden nun unseren aktuellen Stand, dieser 

stammt vom 31.12.2024 

Seither wurden uns weder Wohnungsrücknahmen noch Neuvermietungen gemeldet. 

Konkret haben wir Informationsbedarf für 

Top 7 

Top 12 

Top 14 

Top 16 

und gehen bis zum Erhalt anderer Informationen von einer stillschweigenden Mietvertrags-

Verlängerung (im Sinne des MRG) aus. 

Im Anhang die Zinsliste, wobei eine Befristung, wo keine Mietvertragskopie vorliegt, aus der 

Zinsliste des Vorverwalters übernommen wurde 

Im Anhang die BK-Abrechnung 2024 
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Uns sind keine Mietzinsverfahren bekannt 

Kautionen haben wir weder inkassiert noch verwaltet oder wurden uns jemals welche übergeben. 

Bezüglich Anzahl und Höhe verweisen wir auf die uns vorliegenden und mitgesandten 

Mietvertragskopien.“ 

Die übermittelte und in der Nachricht der Hausverwaltung erwähnte Betriebskostenabrechnung ist 
bei den Anlagen zu finden. 

Es wird aufgrund der mietvertraglichen Vereinbarungen und des augenscheinlichen Zustandes 
davon ausgegangen, dass sämtliche Objekte außer die Top 5a als Wohnungen vermietetet 
werden. Das vorgenannte Objekt wurde jedenfalls in den Regelgeschossen nicht aufgefunden. 

Hinsichtlich der Top 22 wird davon ausgegangen, dass diese vom Mietobjekt Top 18 (gem. 
Mietvertrag: Top 18-21) umfasst ist. Vermutlich wird aufgrund der mietvertraglichen 
Vereinbarungen für die Top 18-21 von einem unbefristeten Bestandsverhältnis auszugehen sein. 

Die Top 12 und die Top 14 dürften zwischenzeitlich – gemäß der im Rahmen der Befundaufnahmen 
vorgelegten Mietverträge – neu vermietet worden sein. Diese Mietverträge sind der 
Hausverwaltung nicht bekannt und die Objekte werden in der Zinsliste noch unter den Namen der 
Vormieter und deren mietvertraglichen Vereinbarungen geführt. In der Berechnung werden die 
Konditionen gemäß der im Rahmen der Befundaufnahme gewonnenen Erkenntnisse 
berücksichtigt – die Nutzflächen werden aus der übermittelten Zinsliste vom 01.01.2026 
übernommen. Es wird hinsichtlich der Top 12 darauf hingewiesen, dass die gesetzliche 
Mindestbefristungsdauer unterschritten wurde und sohin von einem unbefristeten 
Bestandsverhältnis auszugehen sein wird. 

Über weitere Ertragspositionen, wie z.B. Reklameflächen bzw. Antennenflächen, liegen keine 
Informationen vor. 
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Lfn 
Top 
gem. 
Zili 

01.01.26 

Top 
gem. 
MV 

Widm 
gem. 
Zili 

2021 
Vertrag 

Kat. 
gem. 
MV 

Status Fläche m² 
MV 

Fläche m² 
gem. Zili 

01.01.2026 

Nettomiete 
p.m. gem. 

Zili 
01.01.2026 

Nettomiete 
p.m. eigene 
Aufstellung 

Ertrag / m² 
gem. Zili 

01.01.2026 

Ertrag / m² 
(gem. Zili) 

eigene 
Darstellung 

MV-
Beginn ab 
gem. Zili 

01.01.2026 

Befristung 
bis gem. 

Zili 
01.01.2026 

Dauer 
MV-

Beginn 
ab gem. 

MV 

Befristung 
bis gem. 

MV 
Dauer 

1 2 2-4 W  u C verm 63,00 m² 63,00 m² 154,83 € 154,83 € 2,46 € 2,46 € 01.06.09 -  01.06.09 -  
2 5 5 W b - verm 50,00 m² 33,50 m² 291,94 € 291,95 € 8,71 € 8,71 € 01.02.25 29.02.28 3,08 01.02.25 28.02.28 3,08 
3 5a ? L   - leer   40,00 m²         - -  - -  
4 6 6 W b - verm 35,00 m² 43,87 m² 178,85 € 201,53 € 4,08 € 4,59 € 01.12.24 31.12.27 3,08 01.12.24 31.12.27 3,08 
5 7 7 W b - verm 58,02 m² 58,02 m² 540,52 € 477,77 € 9,32 € 8,23 € 15.04.22 31.01.28 5,79 01.01.22 31.01.25 3,08 
6 9 9 W b - verm 33,50 m² 33,50 m² 323,76 € 321,59 € 9,66 € 9,60 € 01.08.23 31.08.26 3,08 01.08.23 31.08.26 3,08 
7 10 10+11 W u D verm 70,40 m² 70,40 m² 156,99 € 156,99 € 2,23 € 2,23 € 07.01.88 -  07.01.88 -  
8 12 12 W b - verm 25,00 m² 31,40 m² 290,68 € 201,53 € 9,26 € 6,42 € 01.12.21 31.12.27 6,08 01.12.24 31.10.27 2,91 
9 13 ? W u ? verm ? 34,34 m² 76,58 € ? 2,23 €  01.03.86 -  ? ?  
10 14 14 W b - verm 70,00 m² 74,15 m² 502,20 € 557,14 € 6,77 € 7,51 € 01.01.22 31.01.28 6,08 01.10.24 31.10.27 3,08 
11 16 16 W b - verm 30,00 m² 30,00 m² 294,00 € 256,09 € 9,80 € 8,54 € 01.12.21 31.12.27 6,08 01.01.25 31.01.28 3,08 
12 17 17 W b - verm 38,00 m² 38,00 m² 235,87 € 236,86 € 6,21 € 6,23 € 01.04.24 28.02.27 2,91 01.02.24 28.02.27 3,08 
13 18 18-21 W b - verm 115,00 m² 142,15 m² 241,26 € 241,23 € 1,70 € 1,70 € 01.05.24 31.05.29 5,08 01.05.24 31.05.29 5,08 

Summe           587,92 m² 692,33 m² 3.287,48 € 3.097,51 € 4,75 € € 4,47             
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Legende:              
               
 Widmung:   Vertragsdauer:  Status:  Mietzinsbildung:    
 G Geschäft/Gewerbe  u  unbefristet verm  RW Richtwertmietzins  vermietet 

 W Wohnung  b  befristet leer  frei freier Mietzins  Leerstand 

 S Stellplatz/Garage     eigen  angem angemessener Mietzins  Eigennutzung 

 L Lager/Archiv     hausb  Kat Kategoriemietzins  Hausbesorger 

 B Büro             
 H Hotel             
 R Reklame             
 A Antenne             
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2.8. Kautionen 

Über die Höhe von etwaig geleisteten Kautionen finden sich Informationen in den jeweiligen 
Mietverträgen. Eine abschließende Aussage über den Stand der Kautionen kann nicht getroffen 
werden: 

Lfn 
Top 
gem. 
Zili 

01.01.26 

Top 
gem. 
MV 

Widm 
gem. 
Zili 

2021 
Vertrag Status 

Fläche m² 
gem. Zili 

01.01.2026 

MV-
Beginn ab 
gem. Zili 

01.01.2026 

Befristung 
bis gem. 

Zili 
01.01.2026 

Dauer 
MV-

Beginn 
ab gem. 

MV 

Befristung 
bis gem. 

MV 
Dauer Kaution 

gem. MV 

1 2 2-4 W  u verm 63,00 m² 01.06.09 -  01.06.09 -  960,63 € 
2 5 5 W b verm 33,50 m² 01.02.25 29.02.28 3,08 01.02.25 28.02.28 3,08 1.200,00 € 
3 5a ? L   leer 40,00 m² - -  - -  ? 
4 6 6 W b verm 43,87 m² 01.12.24 31.12.27 3,08 01.12.24 31.12.27 3,08 900,00 € 
5 7 7 W b verm 58,02 m² 15.04.22 31.01.28 5,79 01.01.22 31.01.25 3,08 1.950,00 € 
6 9 9 W b verm 33,50 m² 01.08.23 31.08.26 3,08 01.08.23 31.08.26 3,08 1.305,00 € 
7 10 10+11 W u verm 70,40 m² 07.01.88 -  07.01.88 -  - 
8 12 12 W b verm 31,40 m² 01.12.21 31.12.27 6,08 01.12.24 31.10.27 2,91 900,00 € 
9 13 ? W u verm 34,34 m² 01.03.86 -  ? ?  ? 
10 14 14 W b verm 74,15 m² 01.01.22 31.01.28 6,08 01.10.24 31.10.27 3,08 2.100,00 € 
11 16 16 W b verm 30,00 m² 01.12.21 31.12.27 6,08 01.01.25 31.01.28 3,08 1.050,00 € 
12 17 17 W b verm 38,00 m² 01.04.24 28.02.27 2,91 01.02.24 28.02.27 3,08 1.050,00 € 
13 18 18-21 W b verm 142,15 m² 01.05.24 31.05.29 5,08 01.05.24 31.05.29 5,08 1.800,00 € 

Summe         692,33 m²             13.215,63 € 

2.9. Betriebskosten 

Über die Höhe der Betriebskostenabrechnung zum Stichtag wurde keine gesonderte Auskunft 
erteilt. Laut der übermittelten Zinsliste vom 01.01.2026 betragen die Wohn-Betriebskosten zum 
Stichtag rd. € 2,14/m2 netto. 

Die durch die Hausverwaltung übermittelte Betriebskostenabrechnung ist bei den Anlagen zu 
finden. 

2.10. Verwaltung/Investitionsvorschau 

Über etwaige geplante Investitionen liegen keine Informationen vor. 

2.11. Sonstiges 

Laut Auskunft der MA 6 bestehen derzeit (per. 01. Dezember 2025) keine offenen Forderungen: 
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3. Gutachten 

Auftragsgemäß ist der Verkehrswert der Liegenschaft zu ermitteln. Dieser entspricht jenem Betrag, 
der zum Stichtag, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und 
tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage der Liegenschaft ohne 
Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse, bei einer Veräußerung zu erzielen 
wäre. Der Verkehrswert bezieht sich auf den genannten Stichtag. Umstände, welche am 
Wertermittlungsstichtag bereits voraussehbar sind, müssen jedoch Berücksichtigung finden.  

Im Einzelfall wird der Kaufpreis zwischen den subjektiven Wertvorstellungen des Verkäufers und 
des Käufers liegen. Er muss nicht dem Verkehrswert der Liegenschaft entsprechen. In der 
Verkehrswertermittlung bleiben diesen subjektiven Wertbeimessungen unberücksichtigt. 

3.1. Bewertungsgrundsätze 

Die Bewertung erfolgt nach den Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes und nach 
Maßgabe aller in vorstehender Beschreibung enthaltener wertbeeinflussender Merkmale und 
Feststellungen sowie unter Bedachtnahme der Verhältnisse am Realitätenmarkt zum Stichtag. Im 
Falle von Neuerungen bleibt eine Anpassung des Gutachtens vorbehalten. 

Als Verfahrensmethodik sind gemäß § 3 des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992 (LBG 1992) 
Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Als solche 
Verfahren kommen insbesondere: 

• Vergleichswertverfahren gemäß § 4 LBG,  
• Ertragswertverfahren gemäß § 5LBG, 
• Sachwertverfahren gemäß § 6 LBG 
 

in Betracht. 

Das Vergleichswertverfahren setzt einen Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen 
vergleichbarer Sachen voraus. Unter vergleichbaren Sachen gemäß § 4 LBG sind solche zu 
verstehen, die hinsichtlich der wertbeeinflussenden Umstände weitestgehend mit der zu 
bewertenden Sache übereinstimmen. Eine Anwendung des Vergleichswertverfahrens zur 
Bewertung der gegenständlichen Liegenschaft ist aufgrund der Individualität des Objektes und der 
dadurch fehlenden direkten Vergleichbarkeit mit gleichartigen Kauffällen nicht möglich. In die 
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Bewertung sind jedoch die allgemeinen Markttendenzen sowie mittelbare Vergleichswerte, wie sie 
dem Sachverständigen aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit bekannt sind, eingeflossen.  

Bei Anlageobjekten wird zur Verkehrswertermittlung das Ertragswertverfahren primär angewendet, 
da diese Objekte nach der allgemeinen Marktauffassung üblicherweise zur Ertragserzielung 
angeschafft werden. Dabei werden die tatsächlichen, und für leerstehende Objekte fiktive, 
nachhaltige und marktübliche Nettomieten als Kalkulationsgrundlage in Ansatz gebracht. Dieser 
um Wagnis, Instandhaltung und Bewirtschaftung gekürzte Wert wird auf die Restnutzungsdauer 
des Gebäudes zu einem angemessenen Zinssatz kapitalisiert. Das Ergebnis widerspiegelt eine 
mögliche Investitionsentscheidung eines potenziellen Käufers.  

Das Sachwertverfahren wird als Ausgangsbasis für die Ermittlung des Verkehrswertes von 
Liegenschaften angewendet, die üblicherweise zum Zweck der Eigennutzung angeschafft und 
gehalten werden und bei denen üblicherweise keine Ertragserzielungsabsicht im Vordergrund 
steht. 

Da es sich beim gegenständlichen Mietwohnhaus um ein Anlageobjekt handelt, gelangt im Zuge 
der Bewertung das Ertragswertverfahren zur Anwendung. 

Für die Flächenangaben im Grundbuch bzw. in natura haftet der SV nicht; ein digitaler Auszug liegt 
vor und es wurde von diesem ausgegangen. Allenfalls gegebene Nutzflächendifferenzen zwischen 
den vorgelegten Plänen und den festgestellten Flächen in natura anlässlich des Augenscheines 
sowie Detailabweichungen in der Materialbeschreibung, Beschreibung der Mängel und des 
Reparatur- und Pflegerückstaus, oä., verändern den hier ermittelten Verkehrswert keinesfalls, da 
in den Beschreibungen keine taxativen Aufzählungen erfolgt sind. Für nicht erwähnte Mängel haftet 
der SV nicht. 

3.2. Restnutzungsdauer 

Für die Festsetzung der Restnutzungsdauer erscheint es notwendig, die Begriffe Nutzungs- und 
Lebensdauer zu definieren, weil diese oft missverständlich angewendet oder verstanden werden: 

3.2.1. Technische Lebensdauer 

Die technische Lebensdauer eines Gebäudes hängt im Wesentlichen von der Haltbarkeit der 
tragenden Bauteile ab und wird von der Qualität des Baumaterials bestimmt. An den Rohbauteilen 
- eines Gebäudes (z.B. Außenwände, Decken, Treppen) können faktisch keine Erneuerungs- oder 
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Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden. Neben der Güte der gewählten Baustoffe kommt 
auch der fachgerechten Verarbeitung ein großer Stellenwert zu. Die Qualität des Rohbaus 
bestimmt somit die Lebensdauer eines Gebäudes. 

Die Ausbauteile eines Gebäudes (hierzu zählen im Wesentlichen Innen- und Außenverputz, 
Dacheindeckung, Fußböden, Fenster und Türen, Installationen, Heizungen, etc.) haben eine 
kürzere Lebensdauer und müssen, will man die Lebensdauer des Rohbaus annähernd nutzen, ein- 
bis mehrmals erneuert werden. Es ist jedoch ausdrücklich festzustellen, dass die Erneuerung von 
Ausbauteilen nicht geeignet ist, die Lebensdauer des Rohbaus zu verlängern. 

Neben der Qualität des Baumaterials sind auch die durchgeführten Instandhaltungsarbeiten 
entscheidend, da bei deren Unterlassen die tragenden Teile ungehindert Witterungseinflüssen 
ausgesetzt sein können und daher erheblich schneller altern (z.B. schadhaftes Dach). 

3.2.2. Wirtschaftliche Nutzungsdauer 

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer ist in der Regel kürzer als die technische Lebensdauer und 
bezeichnet jenen Zeitraum, innerhalb dessen ein Gebäude zu den jeweils herrschenden 
wirtschaftlichen Bedingungen entsprechend seiner Zweckbestimmung allgemein wirtschaftlich 
nutzbar ist. Die Nutzungsdauer hat mit der technischen Lebensdauer nur insofern etwas zu tun, als 
sich die Nutzungsdauer innerhalb der Lebensdauer halten muss. Für die Nutzungsdauer und damit 
auch für die Restnutzungsdauer - sind vor allem wirtschaftliche Faktoren wie zum Beispiel die Lage 
des Objektes, die Ausstattung, der Grundriss, die Geschosshöhe, die Raumtiefe und 
Raumaufteilung, die Größe einzelner Räume (Arbeits- od. Wohnraum, Bad, etc.), die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, usw. maßgebend. Diese Faktoren 
bestimmen den Wohn- bzw. Geschäftswert und damit den Ertrag und die Nutzungsdauer. 

3.2.3. Gewöhnliche Lebensdauer 

Die gewöhnliche Lebensdauer hängt im Wesentlichen von der Bauart (Konstruktion und 
verwendete Baustoffe), der Bauweise (Massivbau, Fertigteilbau) und der Nutzung sowie etwaigen 
Adaptionsmöglichkeiten ab. Die gewöhnliche Lebensdauer berücksichtigt damit in angemessener 
Weise sowohl die technische Lebensdauer als auch die wirtschaftliche Nutzungsdauer. 

Zu einer Verkürzung der Lebensdauer führen nicht behebbare Baumängel (z.B. 
Fundierungsmängel) und -schäden (z. B. Bergschäden, Erschütterungsschäden) sowie Schäden, 
die nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten behandelt werden können. 
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Eine Verlängerung der Restlebensdauer tritt dann ein, wenn das Gebäude in seinen wichtigsten 
Bauteilen wie Mauer, Decken, Treppen, Dach erneuert oder verbessert worden ist. Bauliche 
Maßnahmen an nicht tragenden Teilen (z.B. Neugestaltung der Fassade) oder normaler 
Instandhaltungsaufwand führen zu keiner Verlängerung der Lebensdauer. 

Hat die technische Altersentwertung 100% erreicht, tritt die Abbruchreife ein. Dank der massiven 
Bauweisen und dauerhaften Materialien hätte ein Gebäude heute eine Lebensdauer von hundert, 
zweihundert oder mehr Jahren, bis zum Eintritt der technischen Abbruchreife. Die wirtschaftliche 
Abbruchreife dagegen kann schon nach wenigen Jahrzehnten eintreten. Das Schicksal einer zu 
Ertragszwecken genutzten Immobilie wird vorwiegend durch die wirtschaftliche Abbruchreife 
bestimmt. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass der eher auf funktionelle und wirtschaftliche Ursachen, denn auf 
rein technische Ursachen zurück zu führende Teil der Wertminderung in der Regel in den mit den 
Bauzyklen korrespondierenden Schritten und mit den sich wandelnden Anforderungen, die den 
funktionellen Nutzen und den Stil beeinflussen, vor sich geht. Die Verfahren, mit denen die 
Anpassungen von linearen Schätzungen vorgenommen werden, können unterschiedlich sein. 
Prinzipiell stehen dazu direkte Methoden (z.B. Kostenmethode) und indirekte Methoden (z.B. 
Vergleichswert- oder Ertragswertmethode) zur Verfügung. 

Der Nutzungsdauerkatalog baulicher Anlagen und Anlagenteile 2020 des Arbeitskreises des 
Hauptverbandes der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 
Österreichs, Landesverband Steiermark und Kärnten weist für: 

• Wohn- und gemischt genutzte Gebäude, Miet- und Eigentumswohngebäude eine 
gewöhnliche Gesamtnutzungsdauer von 50 bis 80 Jahre  

• Wohn- und Geschäftsgebäude in besonderer städtischer Ausführung (Gründerzeithäuser) 
eine gewöhnliche Gesamtnutzungsdauer von 100 bis 120 Jahren 
aus. 

Die Fachliteratur (vgl. Heimo Kranewitter, „Liegenschaftsbewertung", 7. Auflage-Wien 2017) setzt 
für Mehrwohnungshäuser (Miet- und Eigentumswohngebäude) eine gewöhnliche Lebensdauer von 
60-70 Jahren an.  

Die Restnutzungsdauer ergibt sich aus der Differenz von Gesamtnutzungsdauer und 
Gebäudelebensalter. 
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RND....Restnutzungsdauer 

GND....Gesamtnutzungsdauer 

Alter.....Gebäudelebensalter 

Zur Ermittlung der Restnutzungsdauer wurde in der gegenständlichen Bewertung das in der Lehre 
anerkannte Verjüngungsprinzip angewendet, da aufgrund der historischen Erhaltungsmaßnahmen 
und des augenscheinlichen Zustandes von einem fiktiven Baujahr 1970 ausgegangen werden 
kann, wodurch sich bei einer Gesamtnutzungsdauer von 100 Jahren eine Restnutzungsdauer von 
gerundet 45 Jahren ergibt.  

3.3. Bewertung 

3.3.1. Ertragswertverfahren 

Darunter wird die Kapitalisierung des für die Zeit nach dem Bewertungsstichtag zu erwartenden 
oder erzielten Reinertrages zum angemessenen Zinssatz, entsprechend der zu erwartenden 
Nutzungsdauer der Baulichkeiten, verstanden.  

Die Berechnung des Ertragswertes erfolgt nach der vereinfachten Ertragswertformel: 

 

EW....Ertragswert RE.....Reinertrag 
V........Vervielfältiger BW.....Bodenwert 
q........1+i i..........p / 100 
p.........Zinssatz n.........Jahre Restnutzungsdauer 
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3.3.2. Bodenwert diskontiert 

Der Bodenwert ergibt sich bei mehrgeschossigen Objekten im dicht verbauten Gebiet aus jenem 
Wertansatz, den ein Bauträger bereit wäre, als Grundkostenanteil für einen Quadratmeter 
erzielbare Nutzfläche zu bezahlen bzw. der im Rahmen eines Vergleichswertverfahren ermittelt 
wird. Dieser Ansatz multipliziert mit der gesamten Nutzfläche ergibt den Grundwert der 
Liegenschaft.  

3.3.2.1. Vergleichswerte 

Bei der Erhebung der folgenden Vergleichspreise wird von Grundkostenanteilen unbebauter 
Liegenschaften ausgegangen. Im Zuge der Gutachtenerstellung konnte auf folgende Bodenwerte 
zugegriffen werden: 

Nr. PLZ Adresse ON m2 Nfl. KP KP/m2 Nfl. KV-Datum 

1 1200 Pappenheimgasse/ 
Dammstraße 64/33 2.072,04 m² 2.000.000,00 € 965,23 € 16.07.18 

2 1200 Jägerstraße 38 1.519,20 m² 2.200.000,00 € 1.448,13 € 30.05.18 

3 1200 Dammstraße/ 
Brigittagasse 25/15 2.326,03 m² 4.700.000,00 € 2.020,61 € 23.03.20 

4 1200 Forsthausgasse 11 6.417,99 m² 10.000.000,00 € 1.558,12 € 28.09.18 
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Abb. 58: Lage der Vergleichsobjekte  

 

Quelle: www.wien.gv.at 

3.3.2.2. Preisentwicklung Eigentumswohnungen Erstbezug 

Aus dem ersten Wiener Wohnungsmarktbericht der Buwog Group und EHL (Ausgaben 2013-2026) 
ergeben sich für Eigentumswohnungen Erstbezug im 20. Bezirk folgende Werte: 

4 

1 

3 

2 

http://www.wien.gv.at/
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Aus der Grafik lässt sich erkennen, dass die Preise von Eigentumswohnungen im 20. Bezirk in den 
letzten Jahren überwiegend angestiegen sind, seit 2022 jedoch nahezu stagnieren, erst im Jahr 
2025 ist wieder ein leichter Anstieg erkennbar.  

Aufgrund des Zeitpunktes der Kaufvertragsabschlüsse der Vergleichswerte und der Entwicklung 
der Preise für neu errichtete Eigentumswohnungen wird eine entsprechende zeitliche Anpassung 
bei den Vergleichswerten vorgenommen. 

  zeitliche Anpassung 
Jahr Anp. Zum Stichtag 
2017 52,63% 
2018 39,76% 
2019 34,88% 
2020 31,82% 
2021 24,73% 
2022 11,54% 
2023 10,48% 
2024 9,43% 
2025 0,00% 

 

Dementsprechend wird eine zeitliche Anpassung bei den erhobenen Werten vorgenommen.  
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Nr. Adresse ON m2 Nfl. KP KP/m2 Nfl. KV-Datum zeitliche 
Anp. 

angep. 
Vergl.wert/m2 

Nfl. 
1 Pappenheimgasse/ 

Dammstraße 64/33 2.072,04 m² 2.000.000,00 € 965,23 € 16.07.18 39,76% 1.349,00 € 

2 Jägerstraße 38 1.519,20 m² 2.200.000,00 € 1.448,13 € 30.05.18 39,76% 2.023,89 € 

3 Dammstraße/ 
Brigittagasse 25/15 2.326,03 m² 4.700.000,00 € 2.020,61 € 23.03.20 31,82% 2.663,53 € 

4 Forsthausgasse 11 6.417,99 m² 10.000.000,00 € 1.558,12 € 28.09.18 39,76% 2.177,61 € 
 

Daraus ergeben sich folgende Kennzahlen: 

Kennzahl KP/m2 Nfl. angep. 
Vergl.wert/m2 

Minimum 965,23 € 1.349,00 € 
Maximum 2.020,61 € 2.663,53 € 
Median 1.503,13 € 2.100,75 € 
Mittelwert 1.498,02 € 2.053,51 € 

 

Aufgrund der erhobenen Vergleichswerte und der Lage der bewertungsgegenständlichen 
Liegenschaft, wird bezogen auf den Quadratmeter Nutzfläche, in bewertungsgegenständlicher 
Lage ein Grundkostenanteil in der Höhe von € 2.050,--/m2 verifiziert und in Ansatz gebracht. 

Bei der Fläche des Grundkostenanteils wird die unterirdische Fläche (vermutlich Top 5a mit insg. 
40 m2 gem. der übermittelten Zinsliste vom 01.01.2026) herausgerechnet, somit ergibt die 
oberirdische Fläche 652,33 m2. 

Dieser Wertansatz wird aufgrund der Gebundenheit durch mietengeschützte Objekte auf die 
Restnutzungsdauer des Gebäudes diskontiert.  

Der Bodenwert fließt in die Kalkulation als diskontierter Bodenwert ein. 

 

  



 

 
mag. markus reithofer msc  
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien 

 
 

  Seite 127 

3.3.3. Kapitalisierte Erträge 

Die Kapitalisierung der Reinerträge mittels des Vervielfältigers ergibt sich aus folgender Formel:  

 

Der Reinertrag gestaltet sich wie folgt: 

 

RE........Reinertrag 
RO........Rohertrag 

 

In Bewertung wird von einem nachhaltigen Mietzins im Sinne des § 16 MRG ausgegangen. Für die 
Ermittlung der nachhaltigen Mietzinse im Vollanwendungsbereich des MRG ist die Prüfung der 
Zulässigkeit eines Lagezuschlages erforderlich. Dabei ist einerseits eine Lage außerhalb eines 
Gründerzeitviertels als auch eine Überdurchschnittlichkeit der Lage erforderlich.  

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft liegt laut Beiratsempfehlung in einem 
Gründerzeitviertel, da es sich um ein Gebiet handelt, in dem in der Zeit von 1870 bis 1917, 
überwiegend Gebäude mit kleinen und mangelhaft ausgestatteten Wohnungen errichtet wurden.  

 

Quelle: Dirnbacher/Heindl/Rustler, Der Richtwertmietzins Praxisorientierte Hinweise zur Mietzinsgestaltung, 1994 

 

Auf Basis der übermittelten Mietzinsliste vom 01.01.2026 lässt sich die Mietzinssituation wie folgt 
darstellen (es wird darauf hingewiesen, dass dabei auch die zwischenzeitlich neu vermieteten 
Objekte, über deren Mietkonditionen die Hausverwaltung keine Kenntnis hat, entsprechend der 
Zinsliste berücksichtigt wurden): 
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Somit ist eine im Sinne des § 3 Abs. 2 RichtWG per se Durchschnittlichkeit – Gründerzeitviertel – 
gegeben, wodurch ein Lagezuschlag nicht zulässig ist.  

Die Befristungssituation gestaltet sich wie folgt (es wird darauf hingewiesen, dass die Top 12 
aufgrund der Unterschreitung der gesetzlicher Mindestbefristungsdauer und die Top 18-21 als 
unbefristet vermietet anzusehen sind - siehe Mietvertragsvereinbarungen: „Unter der Bedingung, 

dass der Mieter die Wohnungen Top 18-21 renoviert, gilt der Mietvertrag als unbefristet. Es müssen 

jedoch Fotos vor und nach der Renovierung vorhanden sein.“) 
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Die tatsächlichen Mieten sind nach dem Gesichtspunkt des § 16 MRG teilweise als zu hoch 
anzusehen. Der nachhaltige Mietertrag stellt sich unter Berücksichtigung des Befristungsabschlags 
wie folgt dar (die Top 5a wird, mangels Kenntnis über deren Situierung, in der Bewertung nicht 
berücksichtigt):  

Lfn 
Top 
gem. 
Zili 

01.01.26 

Top 
gem. 
MV 

Widm 
gem. 
Zili 

2021 
Vertrag 

Kat. 
gem. 
MV 

Status  Fläche m² gem. Zili 
01.01.2026 

Nettomiete p.m. 
gem. Zili 

01.01.2026 
fikt. Miete Ertrag / m² 

1 2 2-4 W u C verm 63,00 m² 154,83 €   2,46 € 
2 5 5 W b - verm 33,50 m²   167,50 € 5,00 € 
3 5a ? L 0 0 leer 40,00 m² 0,00 €     
4 6 6 W b - verm 43,87 m²   108,80 € 2,48 € 
5 7 7 W b - verm 58,02 m²   143,89 € 2,48 € 
6 9 9 W b - verm 33,50 m²   83,08 € 2,48 € 
7 10 10+11 W u D verm 70,40 m² 156,99 €   2,23 € 
8 12 12 W u - verm 31,40 m²   77,87 € 2,48 € 
9 13 ? W u ? verm 34,34 m² 76,58 €   2,23 € 
10 14 14 W b - verm 74,15 m²   370,75 € 5,00 € 
11 16 16 W b - verm 30,00 m²   112,50 € 3,75 € 
12 17 17 W b - verm 38,00 m²   142,50 € 3,75 € 
13 18 18-21 W u - verm 142,15 m² 241,26 €   1,70 € 

Summe           692,33 m² 629,66 € 1.206,32 € 2,65 € 
 

Nettomieten Zinsliste   629,66 € 
Nettomieten fiktiv   1.206,89 € 
Nettomieten erzielbar     1.836,55 € 

 

Die Berechnung der befristet und zu hoch vermieteten Objekte erfolgt in jeweils 2 Phasen. 
Aufgrund der gegebenen Befristungssituation wird nach Ablauf der Befristungsdauer der 
Bestandseinheiten von einer Sanierung, Standardanhebung und Neuvermietung (unter 
Berücksichtigung einer entsprechenden Sanierungsdauer) zu einem Mietzins in der Höhe von 
€ 7,50/m2 pro Monat ausgegangen. 

Die Befristungsdauern der Wohnungen lassen sich wie folgt zusammenfassen (Es wird hinsichtlich 
der Top 12 darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Mindestbefristungsdauer unterschritten 
wurde und sohin von einem unbefristeten Bestandsverhältnis auszugehen sein wird, die Top 18-21 
ist vermutlich aufgrund der Mietvertragsvereinbarungen ebenfalls als unbefristet vermietet 
anzusehen): 
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Lfn Top gem. 
Zili 01.01.26 Top gem. MV Befristung bis gem. Zili 01.01.2026 Dauer Befristung bis gem. MV Dauer 

1 2 2-4 -  -  
2 5 5 29.02.28 3,08 28.02.28 3,08 
3 5a ? -  -  
4 6 6 31.12.27 3,08 31.12.27 3,08 
5 7 7 31.01.28 5,79 31.01.25 3,08 
6 9 9 31.08.26 3,08 31.08.26 3,08 
7 10 10+11 -  -  
8 12 12 31.12.27 6,08 31.10.27 2,91 
9 13 ? -  ?  
10 14 14 31.01.28 6,08 31.10.27 3,08 
11 16 16 31.12.27 6,08 31.01.28 3,08 
12 17 17 28.02.27 2,91 28.02.27 3,08 
13 18 18-21 31.05.29 5,08 31.05.29 5,08 

Summe          
 

3.3.3.1. Mietausfallswagnis 

Das Mietausfallswagnis deckt jenes Risiko ab, dass auf Grund von uneinbringlichen 
Mietrückständen, Mietkürzungen, Mietprozessen, Räumungsklagen sowie fluktuationsbedingten 
Leerständen entsteht. Die Höhe des Mietausfallswagnisses richtet sich nach der Lage und 
Nutzungsart der Liegenschaft. Erfahrungsgemäß wird das Risiko kalkulatorisch mit 1% bis 8% des 
Jahresrohertrages berücksichtigt. 

3.3.3.2. Nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten 

Betriebskosten sind Kosten, die durch das Eigentum am Grundstück oder durch den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch des Grundstückes sowie seiner baulichen und sonstigen 
Anlagen laufend entstehen. Ein Großteil dieser Kosten, die durch die Nutzung der Liegenschaft 
entstehen, kann direkt auf den Mieter überwälzt werden. Neben diesen umlagefähigen 
Betriebskosten fallen Kosten an, die vom Liegenschaftseigentümer selbst zu tragen sind. Darunter 
fallen jene Betriebskosten, die auf Grund suboptimaler Mietvertragsgestaltung, Leerstand oder 
wegen gesetzlicher Regelungen nicht auf den Mieter weiterzugeben sind. Im    §21 -24 MRG sind 
die umlagefähigen Betriebskosten taxativ aufgelistet.  

3.3.3.3. Instandhaltungsaufwendungen 

Der Ansatz der Instandhaltungsaufwendungen berücksichtigt jene Kosten, die erforderlich sind, um 
eine ordentliche und brauchbare Nutzung der Liegenschaft zu gewährleisten. Die Nutzungsdauer 
einzelner Gebäudebestandteile entspricht nicht der Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes und 
deshalb sind diese in regelmäßigen Abständen zu erneuern (u.a. Leitungen, Fenster, Dach). Die 



 

 
mag. markus reithofer msc  
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien 

 
 

  Seite 131 

tatsächlichen Instandhaltungskosten sind zunächst relativ gering und steigen mit dem 
Gebäudealter an. Um kalkulatorische durchschnittliche Wertansätze in die Berechnung einfließen 
zu lassen, wird auf Erfahrungswerte zurückgegriffen.  

Wobei V sich wie folgt darstellt: 

 

V........Vervielfältiger  
q........1+i i..........p / 100 
p......... Kapitalisierungszinsfuß n.........Jahre Restnutzungsdauer 
 

Der Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 
Österreichs hat 2025 folgende nach Objektarten und Lagekriterien gegliederte Empfehlung zum 
Kapitalisierungszinssatz herausgegeben: 

 

In Bienert/Funk, Immobilienbewertung Österreich, 2022 wird für österreichische Mietzinshäuser 
eine Bandbreite für Kapitalisierungszinssätze angegeben, wobei in erster Linie je nach Lage der 
Liegenschaft unterschieden wird: 
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Je geringer die Durchschnittsmiete, desto mehr Entwicklungspotential ist gegeben, von den 
Marktteilnehmern wird so ein Potential durch eine erwartete geringere Rendite ausgedrückt. 

3.3.3.4. Kapitalisierungszinssatz 

Der überwiegende Teil der Fläche dient Wohnzwecken, rund 6 % der Fläche sind in der Zinsliste 
aus dem Kaufvertrag (Urkunde TZ 5085/2021) als Lagerflächen ausgewiesen. Es bestehen 
teilweise Unklarheiten hinsichtlich der Befristung von bereits abgelaufenen Mietverträgen – es 
wurden keine Verlängerungsschreiben übermittelt – sowie der Flächen im 4. Obergeschoss 
gesamtheitlich an einen Mieter vermietet und von diesem untervermietet. Dieses vertragliche 
Risiko fliest mit 0,50 % ein. Die getroffene Wertsicherungsvereinbarungen in Verbindung mit der 
oberstgerichtlichen Rechtsprechung zur Wertsicherung, ist im Zinssatz berücksichtigt. Die 
Objektqualität ist unter der Prämisse einer Sanierung als saniert zu bezeichnen und wird mit einem 
Abschlag von 1,00 % gewürdigt. Die allgemeine Marktlage ist derzeit verhalten und fließt mit einem 
Zuschlag in der Höhe von 0,25 % ein. Ein Entwicklungspotential ist unter anderem aufgrund der 
befristeten Mietverträge und für die langfristige Mietertragssteigerung der bestehenden Alt-
Bestandsverhältnisse (Wohnungen) gegeben und wird mit einem Abschlag von 1,00 % 
berücksichtigt.  

Ausgehend von einer für Wohn- und Geschäftsliegenschaften guten Lage (bezogen auf Österreich) 
lässt sich der Zinssatz für die bewertungsgegenständliche Liegenschaft wie folgt ermitteln: 

gute Lage Wohnliegenschaft 2,00% 
Risiko Mietsituation erhöht 0,50% 
Objektqualität saniert -1,00% 
allgemeine wirtschaftliche Situation 0,25% 
Entwicklungspotenzial -1,00% 
objektspezifischer LZS 0,75% 
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Somit lässt sich für die bewertungsgegenständliche Liegenschaft ein Zinssatz in der Höhe von 
0,75 % verifizieren. 

Die für die Bestandseinheiten angenommenen Kapitalisierungszinssätze werden aufgrund der 
Lage, des vorhandenen Mietertrages und aus Vergleichswerten von stichtagsbezogenen 
Transaktionen ähnlicher Liegenschaften am Wiener Immobilienmarkt in Ansatz gebracht. Die 
Restnutzungsdauer wird nach den allgemein üblichen Kriterien und dem Erhaltungszustand des 
Hauses, wie oben dargestellt, mit rund 45 Jahren bemessen.  

3.3.4. Potential Dachgeschossausbau 

Für das mögliche Potenzial einer Nutzflächenschaffung in der noch vorhandenen 
Rohdachbodenfläche wird der Grundkostenanteil der Dachbodenfläche als Mehrwert angesetzt. 
Ohne Vorliegen eines Ingenieurbefundes über die Statik des Hauses kann seitens des 
Sachverständigen über die Ausbaubarkeit des Dachbodens keine Aussage getroffen werden.  

Aufgrund des Fristablaufs der Bauvollendung für den Dachgeschossausbau (diese lief bis 
22.02.2026) wird nicht auf die baubewilligten Planunterlagen zurückgegriffen, sondern wird für den 
Dachgeschossausbau, ausgehend der Messung aus dem Flächenwidmungsplan, eine Fläche von 
rund 150 m2 angenommen. Das Dachbodenpotential wird mit 50 % des Grundkostenanteils in der 
Berechnung gewürdigt. 

 

Quelle: www.wien.gv.at 

http://www.wien.gv.at/
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3.3.5. Verkehrswertermittlung 

Der Verkehrswert ermittelt sich aus der Addition des kapitalisierten Reinertrags sowie dem 
diskontierten Bodenwert. Das Ergebnis gestaltet sich wie folgt: 

    %  m²    € / m²     

Grundkostenanteil der Bestandobjekte oberirdische Fläche  652,33  € 2.050,00 € 1.337.276,50  

Wertminderung / spezifischer Bebauung    € 0,00  
Wertminderung / Servitut       € 0,00  
     € 1.337.276,50  
       
 Baujahr 1904     
 fiktives Baujahr 1970     
 GND 100     
 Stichtag 2025     
       

Restnutzungsdauer / Jahre   45    

Liegenschaftszinssatz   0,75 %   

Diskontierungsfaktor qn   0,71445   

diskontierter Bodenwert       € 955.418,72 
       

erzielbare Nettomiete unbefristet vermietete Objekte m²  pro Monat    pro Jahr    

Top gem. Zili 01.01.26      

2   63,00  € 154,83 € 1.857,96  
10   70,40  € 156,99 € 1.883,88  
12   31,40  € 77,87 € 934,46  
13   34,34  € 76,58 € 918,96  
18   142,15  € 241,26 € 2.895,12  

Jahresrohertrag      341,29    € 8.490,38  
nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten in %   3 % -€ 254,71  

Mietausfallswagnis in %   2 % -€ 169,81  
abzgl. Instandhaltung (€ / m² / p.m.) € 1,50 -€ 6.143,22  

Jahresreinertrag    € 1.922,64  
       

Restnutzungsdauer/ Jahre   45    

Liegenschaftszinssatz   0,75 %   

Rentenbarwertfaktor V   38,07318   

kapitalisierte Reinerträge aus Vermietung       € 73.201,20 
       

nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten in %     3 %   

Mietausfallswagnis in %   2 %   

abzgl. Instandhaltung (€ / m² / p.m.) € 1,50   

      

Restnutzungsdauer/ Jahre   45    

Liegenschaftszinssatz   0,75 %   

Rentenbarwertfaktor V     38,07318   
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Phase I                 

nachhaltige Nettomiete Objekte für die Dauer des Mietverhältnisses (befristet vermietete Objekte) 

Lfn 
Top gem. 

Zili 
01.01.26 

W 
Fläche m² 
gem. Zili 

01.01.2026 
Mietzins JROE BW MA Instand JRE Z 

Befristung bis 
gem. MV bzw. 
Verlängerung 

Dauer nach 
Stichtag V kap. RE  

2 5 W 33,50 m² € 167,50 € 2.010,00 3,00% 2,00% € 1,50 € 1.306,50 0,75% 28.02.28 2,26 38,07318136 € 49.742,61  

4 6 W 43,87 m² € 108,80 € 1.305,57 3,00% 2,00% € 1,50 € 450,63 0,75% 31.12.27 2,10 38,07318136 € 17.157,02  
5 7 W 58,02 m² € 143,89 € 1.726,68 3,00% 2,00% € 1,50 € 595,98 0,75% 31.01.28 2,18 38,07318136 € 22.690,91  
6 9 W 33,50 m² € 83,08 € 996,96 3,00% 2,00% € 1,50 € 344,11 0,75% 31.08.26 0,77 38,07318136 € 13.101,44  

10 14 W 74,15 m² € 370,75 € 4.449,00 3,00% 2,00% € 1,50 € 2.891,85 0,75% 31.10.27 1,93 38,07318136 € 110.101,93  
11 16 W 30,00 m² € 112,50 € 1.350,00 3,00% 2,00% € 1,50 € 742,50 0,75% 31.01.28 2,18 38,07318136 € 28.269,34  
12 17 W 38,00 m² € 142,50 € 1.710,00 3,00% 2,00% € 1,50 € 940,50 0,75% 28.02.27 1,26 38,07318136 € 35.807,83  

Gesamt     311,04 m² € 1.129,02 € 13.548,21       € 7.272,08         € 276.871,07  
kapitalisierte Reinerträge aus Vermietung                    € 276.871,07 

 
Phase II ab 2028      

erzielbare Nettomiete befristet vermietete Objekte nach Sanierung ab 2028 m²  pro Monat    pro Jahr    
   311,04  € 2.332,80 € 27.993,60  

Jahresrohertrag   € 27.993,60  
nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten in %   3 % -€ 839,81  

Mietausfallswagnis in %   2 % -€ 559,87  
abzgl. Instandhaltung (€ / m² / p.m.) € 1,50 -€ 5.598,72  

Jahresreinertrag    € 20.995,20  
Restnutzungsdauer abzgl. Befristungsdauer unter Berücksichtigung einer Sanierungszeit   42    

Liegenschaftszinssatz   0,75 %   

Rentenbarwertfaktor V   35,91371   

kapitalisierte Reinerträge aus Vermietung     € 754.015,58  
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abzgl. Sanierungskosten     311,04 m² € 1.250,00 -€ 388.800  
     € 365.216  
       

Befristungsdauer   3    

Liegenschaftszinssatz   0,75 %   

Diskontierungsfaktor qn   0,97783   

diskontierter Barwert der Phase II         € 357.120 
       

Berechnung Verkehrswert           
kapitalisierte Reinerträge aus Vermietung     € 707.192,24 
zzgl. diskontierter Bodenwertanteil bezogen auf die Bestandsflächen   € 955.418,72 
offene Forderungen       

Kautionen      -€ 13.215,63 
Potential DG-Ausbau   150,00 m² € 1.025,00 /m2 € 153.750,00 
abzügl. Sanierungsbedarf allg. Flächen   652,33 m² € 1.000,00 /m2 -€ 652.330,00 
Summe       € 1.150.815,33 

       

Verkehrswert der Liegenschaft lastenfrei gerundet     rd. € 1.150.000 
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Zur Plausibilisierung wird der Verkehrswert in Form von einer marktüblichen Kenngröße, der der 
gerundete Verkehrswert bezogen auf die Gesamtnutzfläche der Liegenschaft dargestellt: 

Wert pro m2 Nutzfläche bezogen auf die Nfl. gem. Zinsliste ohne Top 5a   € 1.764 
 

3.3.6. Plausibilisierung 

Im Ersten Wiener Zinshaus-Marktbericht der Otto Immobilien Gruppe vom Herbst 2025 sind 
folgende Werte ausgewiesen: 
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Quelle: Wiener Zinshaus-Marktbericht der Otto Immobilien Gruppe vom Herbst 2025 

Im Zinshausmarktbericht der EHL (Ausgabe 2025) wird für Zinshäuser im 20. Bezirk eine 
Bandbreite zwischen € 1.600,- und € 3.000,-/m2 sowie Renditen zwischen 2,7 % und 3,8 % 
angegeben. 
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3.3.7. Hinweis zum Stabilitätsgesetz 20121 

Durch das 1. Stabilitätsgesetz wurde dem § 6 Abs. 2 UStG zwei Sätze angefügt, deren 
Auswirkungen im Zusammenhang mit der Übergangsregelung des § 28 Abs. 38 UStG„ neu“ für 
beträchtliche Diskussionen sorgen: 

§ 6 Abs. 2 neu ergänzt: 

„Der Verzicht auf die Steuerbefreiung gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 und Z 17 ist nur zulässig, soweit der 

Leistungsempfänger das Grundstück oder einen baulich abgeschlossenen, selbständigen Teil des 

Grundstücks nahezu ausschließlich für Umsätze verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht 

ausschließen. 

 

Der Unternehmer hat diese Voraussetzung nachzuweisen.“ 

In § 28 wird nach dem Abs. 37 folgender Abs. 38 angefügt: 

„(38) 1. § 6 Abs. 2 letzter Unterabsatz in der Fassung des 1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 

22/2012, (also die vorgenannte neue Bestimmung !!) ist hinsichtlich § 6 Abs. 1 Z 16 auf Miet- und 

Pachtverhältnisse anzuwenden, die nach dem 31. August 2012 beginnen, sofern mit der 

Errichtung des Gebäudes durch den Unternehmer nicht bereits vor dem 1. September 2012 

begonnen wurde, sowie hinsichtlich § 6 Abs. 1 Z 17 auf Wohnungseigentum, das nach dem 31. 

August 2012 erworben wird. 

Als Beginn der Errichtung ist der Zeitpunkt zu verstehen, in dem bei vorliegen- der Baubewilligung 

mit der Bauausführung tatsächlich begonnen wird, also tatsächliche handwerkliche 

Baumaßnahmen erfolgen.“ 

Das BMF vertritt in einer FAQ-Liste vom 24.8.2012 die Meinung, dass ein Wechsel auf der 
Vermieterseite nach dem 31.8.2012 stets zur Anwendung der oben genannten neuen 
Bestimmung führt, somit zum Entfall der früher bestehenden Optionsmöglichkeit für den 
Neueigentümer, da dieser das Vermietungsobjekt nicht selbst errichtet hat.  

Fazit: Der neue Eigentümer muss befürchten, dass ein solcher (nicht vor- 

 
1 Stingl, TopAudit, Newsletter 11/2012 
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steuerabzugsberechtigter) Mieter, gestützt auf die Neuregelung des § 6 Abs. 2 UStG durch das 1. 
StabG und die zitierte Rechtsmeinung des BMF, geltend macht, dass der bisher vom Alteigentümer 
erklärte Verzicht auf die Steuerbefreiung nicht auf den Zinshauserwerber weiterwirkt und damit ab 
dem Eigentümerwechsel die Verrechnung von 20% Umsatzsteuer durch den 
Zinshauserwerber, der ja das Objekt nicht selbst hergestellt hat, gegen § 6 Abs. 2 UStG „neu“ 
verstößt und damit gesetzwidrig ist und er nicht gezwungen werden kann, gesetzwidrige Beträge 
an den „neuen“ Vermieter zu bezahlen.  

Der neue Vermieter kann versuchen, sich auf § 30 UStG zu berufen und entsprechend dieser 
Bestimmung einen „angemessenen Ausgleich“ für diese Vorsteuerverlustsituation vom Mieter 
verlangen. Ob diese Bestimmung auf diese Fälle überhaupt zur Anwendung kommt, bzw. in 
welcher Höhe die Gerichte einem diesbezüglichen Begehren Rechnung tragen würden, bleibt 
abzuwarten, im ungünstigsten Fall - wenn diese Bestimmung nicht zur Anwendung kommt - würde 
dies bedeuten, dass der Zinshauskäufer in Zukunft Miete und Betriebskosten in diesen Fällen nur 
mehr „netto" in Rechnung stellen darf, umgekehrt aber auch für diese Mietobjekte den anteiligen 
Vorsteuerbetrag verliert, somit einen realen wirtschaftlichen Verlust in Höhe der anteiligen, nicht 
mehr geltend zu machenden Vorsteuer erleidet.  
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5. Anmerkung 

Dieses Gutachten gründet sich auf die vom Auftraggeber erhaltenen Unterlagen und erteilten 
Informationen. Sollten sich Änderungen, die bis dato nicht bekannt bzw. ersichtlich gemacht 
wurden, ergeben, behält sich der SV die Rücknahme und/oder Ergänzung dieses Gutachtens vor.  

5.1. Umsatzsteuer 

Bei der Lieferung von Grundstücken im Zwangsversteigerungsverfahren durch den Verpflichteten 
an den Ersteher kommt es ab 1.1.2005 zum Übergang der Steuerschuld auf den Ersteher. Die 
Lieferung von Grundstücken ist gemäß § 6 Abs 1 Z 9 lit a UStG steuerfrei. Auch die Lieferung von 
Gebäuden auf fremdem Boden und sonstige Leistungen, die in der Einräumung von Baurechten 
bestehen, sind ebenso unecht steuerfrei. Es besteht allerdings die Möglichkeit, diese Lieferungen 
gemäß § 6 Abs 2 UStG steuerpflichtig zu behandeln. Zum Übergang der Steuerschuld gemäß § 
19 Abs 1 b lit c UStG kommt es, wenn der Veräußerer auf die Steuerbefreiung für den Umsatz 
gemäß § 6 Abs 2 UStG verzichtet, und der Erwerber ein Unternehmer oder eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts ist.  

Bemessungsgrundlage in den Fällen des Übergangs der Steuerschuld ist das Meistbot, welches 
in diesem Fall einen Nettobetrag (also exklusive der auf den Erwerber übergehenden 
Umsatzsteuer) darstellt. Erfolgt eine Option zur Steuerpflicht und handelt es sich bei dem Erwerber 
weder um einen Unternehmer noch um eine juristische Person öffentlichen Rechts, stellt sich die 
Frage, ob man im Meistbot vermutlich weiterhin einen Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) sehen 
darf. Der Verzicht auf die Steuerbefreiung ist an keine besondere Form gebunden; eine Option zur 
Steuerpflicht ist nur zulässig, wenn sie spätestens bis vierzehn Tage nach Bekanntgabe des 
Schätzwertes dem Exekutionsgericht mitgeteilt wird. (Quelle: Ing Mag. Walter Stingl) 
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5.2. Hinweispflicht gem. Ö-Norm B 1802 Pkt. 3.3 

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der 
Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Resultat keine mit mathematischer 
Exaktheit feststehende Größe sein.  

Festgehalten wird, dass der ermittelte Verkehrswert nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein 
entsprechender Preis, auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, 
insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist. 

Sollte eine solche kurzfristige Veräußerung - aus welchem Grund auch immer - notwendig sein, so 
behält sich der SV vor, vom festgesetzten Verkehrswert einen entsprechenden weiteren Abschlag 
vorzunehmen. 
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6. Fotodokumentation 

Foto 1:   Foto 2:  

 

 

 

Foto 3:   Foto 4:  

 

 

 

Foto 5:   Foto 6:  
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Foto 7:   Foto 8:  

 

 

 

Foto 9:   Foto 10:  

 

 

 

Foto 11:   Foto 12:  
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Foto 13:   Foto 14:  

 

 

 

Foto 15:   Foto 16:  

 

 

 

Foto 17:   Foto 18:  
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Foto 19:   Foto 20:  

 

 

 

Foto 21:   Foto 22:  

 

 

 

Foto 23:   Foto 24:  
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Foto 25:   Foto 26:  

 

 

 

Foto 27:   Foto 28:  

 

 

 

Foto 29:   Foto 30:  
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Foto 31:   Foto 32:  
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7. Anlagen 

Anlage./I Bescheide 5 Seiten 
Anlage./II Mietzinsliste zum 01. Jänner 2026 1 Seiten 
Anlage./III Betriebskostenabrechnung 2024 2 Seiten 
Anlage./IV Mietvertrag Top 2-4 4 Seiten 
Anlage./V Mietvertrag Top 5 5 Seiten 
Anlage./VI Mietvertrag Top 6 5 Seiten 
Anlage./VII Mietvertrag Top 7 5 Seiten 
Anlage./VIII Mietvertrag Top 9  5 Seiten 
Anlage./IX Mietvertrag Top 10+11 5 Seiten 
Anlage./X Mietvertrag Top 12 5 Seiten 
Anlage./XI Mietvertrag Top 14 7 Seiten 
Anlage./XII Mietvertrag Top 16 inkl. Vergleich 6 Seiten 
Anlage./XIII Mietvertrag Top 17 5 Seiten 
Anlage./XIV Mietvertrag Top 18-21 5 Seiten 
Anlage./XV Untermietvertrag Top 18 2 Seiten 
Anlage./XVI Untermietvertrag Top 19 5 Seiten 
Anlage./XVII Untermietvertrag Top 22 3 Seiten 

 
























































































































































